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1  Berichterstattung  

1.1  Allgemeines  und Grundlagen  

Die Jahresrechnung 202 4 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 ge-
mäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt.  Die Buchhaltung wird 
mit der Gemeindesoftware Abacus/ innosolvcity  geführt. Monika Finger, Dipl. 
Bernische Finanzverwalterin ist für die Rechnungsführung verantwortlich. Seit 
dem 1. Januar 2021 trägt Konrad E. Moser als Gemeinderatsmitglied die politi-
sche Verantwortung  für das Departement Finanzen.  
 
Die Steueranlage für die Gemeindesteuern beträgt seit 2013 unverändert 1,62 
Einheiten, diejenige für die Liegenschaftssteuern 1,2 �©  der amtlichen Werte.  
Für das Berichtsjahr  war en systembedingte zusätzliche Abschreibungen von 
CHF 4'932'400  budgetiert. Im  Allgemeinen Haushalt wurde ein Ertragsüber-
schuss von CHF 201'500 erwartet. Für den Gesamthaushalt war  ein Aufwand-
überschuss von CHF 480'400  budgetiert . 
 
HRM2 bedingt aus politischen Überlegungen zusätzliche Abschreibungen, wenn 
ein Ertragsüberschuss resultiert, jedoch die Selbstfinanzierung unter 100 % 
liegt. Die Selbstfinanzierung steht wiederum in Abhängigkeit mit den Investiti-
onen. Solche systembedingten Abschreibungen müssen budgetiert werden.  
Wenn sie wegen tieferen Investitionen nicht zur Anwendung gelangen, entste-
hen grosse Abweichungen zwischen Budget und Rechnung.  
 
Mit HRM2 soll die Rechnungslegung möglichst transparent erfolgen. Das  Finanz-
vermögen wird deshalb zu Markt preisen bewerte t . W eiter sollen möglichst keine 
Glättungseffekte durch die Führung von Spezialfinanzierungen mit Vorfinanzie-
rungscharakter vorgenommen werden. Diese Rahmenbedingungen führen dazu, 
dass je nach Anlagetätigkeit , Entwicklung der Liegenschafts -  und Aktienm ärkte 
und Bewertungen per Stichtag  grosse  Abweichungen zwischen Budget und 
Rechnung entstehen. Diese Schwankungen sind eine Folge der Transparenz  und 
nicht der Qualität der Budgetierung oder Rechnungslegung.  Die Vergleichbarkeit 
ist nicht immer einfach. Massgebend für die Leistungsfähigkeit und finanzpoliti-
sche Steuerung einer Gemeinde ist aber nicht das Rechnungsergebnis , sondern 
die Geldflussrechnung (Selbstfinanzierung) , die Finanzkennzahlen und die Ent-
wicklung der Liquidität sowie des Fremdkapitals . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.2  Die wichtigsten Geschäftsfälle  

 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Ausgliederung EWV (Übertragung 
Verwaltungsvermögen nach Art. 85a Gemeindeverordnung bei Gründung 
der Aktiengesellschaft NetZulg AG); neunte  von 16 Tranchen im Betrag von 
CH 1'492' 025 . 

 Ertragswirksame Auflösung  der Neubewertungsreserve  gemäss kantonalen 
Bestimmungen von CHF  2'360'420 . 

 Marktwertanpassungen  von Aktien und Liegenschaften des Finanzvermö-
gens führen zu einem buchmässigen, nicht budgetierten Ertrag von 
CHF 974 '000.  Budgetiert war ein Aufwand von CHF 676'100.  

 Von den  budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 10 '311 '000 werden 
CHF 7'958 '000 realisiert.  

 Kauf des historischen Höchhus durch Verrechnung mit bestehendem Darle-
hen, Aufwertung des Verwaltungsvermögens um CHF 1'499'999 auf den Er-
werbspreis von CHF  2'300'000.  Wertberichtigung des verbleibenden Darle-
hens von CHF 500'000 auf CHF 145'000 in Erwartung der Übertragung der 
flüssigen Mittel der Stiftung Höchhus in Liquidation.  

 Einmaleinlage aus dem Allgemeinen Haushalt in die Spezialfinanzierung 
Energieeffizienz von CHF 1'400'000 zur Wiederherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts.   

1.3  Die grössten Abweichungen zum Budget  

Die nachfolgenden Positionen haben das Ergebnis des Gesamthaushalts mass-
geblich beeinflusst:  
 

 Die Fiskalerträge fallen CHF 5'451 '000  höher  aus als budgetiert. Bei den 
natürlichen Personen betragen d ie Mehr erträge  CHF 1' 761 '000 ; bei den ju-
ristischen Personen CHF 2'419 '000 . Die übrigen Fiskalerträge  übersteigen 
das Budget um CHF 1' 269 '000 ( Sonderveranlagungen, Mehrwertabschöp-
fungen ).  

 Der Finanzertrag übertrifft das Budget um CHF 3'539 '000. Davon entfallen 
CHF 1' 534 '000 auf Marktwertanpassungen bei den Wertschriften und Lie-
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genschaften. Mit dem Cashmanagement wurden CHF 423 '000 höhere Zins-
erträge erwirtschaftet . Aus dem Verkauf von Fondsanteilen resultierten Ge-
winne von CHF 55'000 . Die Aufwertung des Höchhus betrug CHF 1'499'999.  

 Der Personalaufwand schliesst CHF 951 '000  oder 6,0 % tiefer ab . 

 Der Sachaufwand fällt CHF 335 '000 oder 2,9  % höher aus a ls budgetiert . 

 Die Abschreibungen sind als Folge der Investitionstätigkeit  und wegen aus-
serordentlichen Abschreibungen von CHF 376'000 bei der Stockhornstrasse  
(Abtausch Kanton mit Zulgstrasse)  um CHF  162 '000  höher  als budgetiert . 

 Der Transferaufwand kostet CHF 445 '000 weniger als budgetiert. Davon ent-
fallen CHF 355 '000  auf die Wertberichtigung des Darlehens Stiftung Höch-
hus . 

 Die Einmaleinlage in die Spezialfinanzierung Energieeffizienz  aus dem All-
gemeinen Haushalt von CHF 1'400'000 führte bei den Sachgruppen 38, 
39 , 49 und in den Funktionen 8 und 9 zu grossen Abweichungen . 

 Der a usserordentliche Aufwand beträgt  CHF 1'715 '000 weniger  als budge-
tiert. Dies ist eine Folge  der tieferen Nettoinvestitionen , welche zu einer 
kleinere n Einlage in die finanzpolitische Reserve führ ten. 

 Der  ausserordentliche Ertrag wurde  wegen tieferen Entnahmen aus Spe-
zialfinanzierungen und Reserven um CHF 713 '000 unterschritten .  
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1.4  Eckwerte und Gesamtbeurteilung  im Überblick  

Gesamthaushalt   Rechnung 202 4  Rechnung 202 3  Rechnung 202 2  

     
Erfolgsrechnung      
Betriebliches Ergebnis  CHF 4'903'716.25  2'425'146.21  4'467'228.08  
Finanzergebnis  CHF 4'618'705.55  2'534'182.39  1'255'919.64  
Ausserordentliches Ergebnis  CHF 485'857.62  3'932'222.79  4'279'451.82  
Jahresergebnis Gesamthaushalt   10'008'279.42  8'891'551.39  10'002'599.54  
     
Geldflussrechnung      
Betriebliche Tätigkeit  CHF 10'111'915.82  7'397'946.89  8'602'082.06  
Investitionstätigkeit Verwaltungsverm.  CHF -7'352'593.69  -2'721'084.89  -3'221'397.05  
Anlagetätigkeit Finanzvermögen  CHF 2'231'507.13  -15'492'458.05  -4'747'558.94  
Finanzierungstätigkeit  CHF 281'739.41  -126'645.87  -154'381.50  
Total Geldfluss   5'272'568.67  -10'942'241.92  478'744.57  
     
Bilanz      
Finanzvermögen  CHF 95'109'527.40  88'015'664.07  81'010'365.98  
Verwaltungsvermögen  CHF 48'298'393.89  42'677'517.30  42'747'938.26  
Fremdkapital  CHF 20'005'976.31  18'132'499.19  16'660'257.16  
Eigenkapital  CHF 123'401'944.98  112'560'682.18  107'098'047.08  
     
Schulden      
Bruttoverschuldung  CHF 4'497'081.83  3'410'855.72  2'487'727.32  
Nettoverschuldung  CHF -75'103'551.09  -69'883'164.88  -64'350'108.82  
Nettoschulden pro Einwohner  CHF -4'599.12  -4'326.60  -4'016.86  
Nettoverschuldungsquotient  %  -166.39  -178.8  -162.4  
     
Selbstfinanzierung      
Nettoinvestitionen  CHF 7'957'923.14  3'133'172.19  2'292'368.05  
Selbstfinanzierung  CHF 13'178'309.35  8'880'073.48  9'452'703.77  
Finanzierungsergebnis  CHF 5'220'386.21  5'746'901.29  7'160'335.72  
Selbstfinanzierungsgrad  %  165.6  283.4  412.4  
     

Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit wurde zur Zahlung von Investitionen von netto CHF 7,4 Millionen und Sachanlagen des Fin anzvermögens von CHF  1,1 
Millionen aufgewendet . Der restliche betriebliche Geldfluss und Teile von Festgeldern wurden der Liquidität und kurzfristigen Geldmarktanlagen zugef ührt.  Ein hoher 
Cashflow bedeutet eine starke Innenfinanzierung. Die Geldflussrechnung zeigt den tatsächlichen finanziellen Spielraum der Gem einde.  
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Finanzkennzahlen im Überblick  
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1.5  Gesamtergebnis  

Das gestufte Ergebnis grafisch dargestellt (Details Ziffer 2.3) :  
 

 
 
Das Gesamtergebnis, welches der Grosse Gemeinderat genehmigen muss, setzt sich wie folgt zusammen:  
 

Ergebnisse   Rechnung  Budget  Abweichung  

Allgemeiner Haushalt   10'105'770.53  201'500 .00  9' 904'270.53  
Spezialfinanzierungen   -97'491.11  -681'900.00  584 '408 .89  
  Feuerwehr   -70'676.30  -239'400.00  168'723.70  
  Abwasser   -55'956.37  -570'600.00  514'643.63  
  Abfall   29'141.56  128'100.00  -98'958.44  
Gesamthaushalt   10'008'279.42  - 480'400.00  10 ' 488 ' 679 .42  
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Das Finanzierungsergebnis im Vergleich:  
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1.6  Erfolgsrechnung  

1.6.1  Grafi sche Darstellung der Sachgruppen  
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1.6.2  Erläuterungen der Sachgruppen  
 

30 Personalaufwand  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

  14'831'621.65   15'782'200.00   14'228'858.65  
Abweichung %     -6.02   4.24  
Abweichung CHF     -950'578.35   602 '763.00  

 
Die Löhne des Verwaltungs -  und Betriebspersonals liegen CHF 657 '000 unter 
dem Budget. Budgetiert wurde gestützt auf Prognosen des Seco ein Teuerungs-
ausgleich von 3,0 %. Ausgerichtet wurden 2,0 %.  Die Versicherungsleistungen 
für Unfälle und Krankheiten sowie für Erwerbsersatz und Mutterschaft betragen 

CHF 226 '000 (Mehrertrag gegenüber Budget CHF  13 7'000). Die Überbrückungs-
renten kosteten CHF  15 '000  und damit CHF 5'000 mehr als im Vorjahr . Für Sit-
zungsgelder und Entschädig ungen der Behörden wurden CHF  451 '000 oder 
CHF 35'000 weniger aufgewendet als budgetiert. Die Rückstellungen für Zeit-
guthaben konnten  um CHF 41'000 reduziert werden . 

 
31 Sach -  und übriger Betriebsaufwand  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  11'908'773.19   11'574'100.00   10'891'951.58  
Abweichung %     2.89   9.34  
Abweichung CHF     334'673.19   1'016'821.61  

 
Der Material -  und Warenaufwand beträgt wie im Vorjahr  CHF 1, 2 Mil lionen und 
liegt CHF 132 '000 unter dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein  
Minderaufwand von CHF 53'000.  
 
Bei den nicht aktivierbare n Anlagen , also den Anschaffungen  ergibt sich eine 
Budget über schreitung von  CHF 78 '000 . Die Beschaffung eines Fahrzeuges im 
Werkhof war in der Investitionsrechnung vorgesehen. Da die Beschaffung güns-
tiger möglich war, erfolgt e diese zu Lasten der Erfolgsrechnung . Die Kosten für 
die Ver -  und Entsorgung von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens liegen 
im Rahmen des Vorjahres . Sie betragen CHF  1'128'000 und sind CHF 110'000 
tiefer als budgetiert. Der Aufwand für Strom unterschreitet das Budget um 
CHF 17'000, jener für Heizmaterial um CHF 65 '000.  
 
Mit über CHF 4,8 Millionen liegt der Aufwand für Dienstleistungen und Honorare 
CHF 313 '000 höher als im Vorjahr. Gegenüber der Planung beträgt der Mehr-
aufwand CHF 261 '000. Wegen nicht besetzter Stellen mussten externe Unter-
stützungen im Umfang von rund CHF 120'000 eingekauft werden. Eine Boden-
aufwertung und die neue Finanzierung im Bereich der Schulveranstaltungen ha-
ben zu Budgetüberschreitungen von rund CHF 100'000 geführt. Bei den Dienst-
leistungen Informatik sind die Aufwendungen CHF 75'000 tiefer als budgetiert.  
Der Aufwand für Honorare externer Berater ist CHF 68'000 höher als geplant, 
jedoch CHF 75'000 tiefer als im Vorjahr. Nicht budgetierte Honorare wurden für 
den Beleuchtungsersatz in den Schulgebäuden, für die Verkehrsplanung und für 
die Sanierung des Treppe ngeländers im Gemeindehaus verbucht.  

Der Informatik -Nutzungsaufwand liegt mi t  CHF 179'000 im Rahmen des Bud-
gets.   
 
Der Aufwand für den baulichen und betrieblichen Unterhalt ist mit CHF 2,6 Mil-
lionen CHF 21'000 höher als budgetiert. Für den Unterhalt von Strassen und 
Verkehrswegen sind CHF 47'000 und für den Unterhalt von Hochbauten und 
Gebäuden CHF 76'000 mehr aufgewen det worden als geplant. Beim Unterhalt 
von Tiefbauten (Brücken Langsamverkehr und Abwasser) ist das Budget um 
CHF 102'000 unterschritten worden. Der Aufwand für Unterhalt von Mobilien 
und immateriellen Anlagen ist sowohl gegenüber dem Budget als auch gegen-
über der Vorjahresrechnung tiefer. Der Aufwand für den Unterhalt von immate-
riellen Anlagen beträgt CHF 193'000.  
 
Für Mieten und Benützungsgebühren sind CHF 245'000 auf gewendet worden. 
Davon entfallen CHF 70'000 auf die Miete der persönlichen IT -Geräte der Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe.  
 
Die tatsächlichen Forderungsverluste und Erlasse betragen CHF  369'000. Der 
Anteil an abgeschriebenen Gemeindesteuern beträgt CHF  267'000 (Vorjahr 
341'000). Die Wertberichtigung en für gefährdete Steuerguthaben und Sonder-
steuern belaufen sich auf CHF 298'000. Es handelt sich dabei um einen nicht 
budgetierten, buchmässigen Aufwand.  
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33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

   3' 410 '045 .40   3'248'100.00   3'139'183.85  
Abweichung %     4.99   8.63  
Abweichung CHF     161'945.40   270'861.55  

 
Das bestehende, abschreibungspflichtige Verwaltungsvermögen per 1. Januar 
2016 von CHF 22'438'406 wird gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates 
vom 27.  November 2015 innert 10 Jahren, d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis 
und mit Rechnungsjahr 2025, linear abgeschrieben. Im Jahr 2016 wurde ein 
Feuerwehrfahrzeug verkauft, wodurch der Wert des bestehenden, abschrei-
bungspflichtigen Verwaltungsvermögens um CHF  14'079 auf CHF 22'424'327 re-
duziert wurde. Dies ergibt somit bei dem anzuwendenden jährlichen Abschrei-
bungssatz von 10 % die Summe von CHF  2'242'433.  
 
Das per 1. Januar 2020 bestehende, abschreibungspflichtige Verwaltungsver-
mögen HRM1 der eingemeindeten Gemeinde Schwendibach  von CHF  48'578 
wird gemäss Beschluss 2015 der Gemeindeversammlung Schwendibach innert 
16 Jahren, d.h. bis und mit Rechnungsjahr 2031, linear abgeschrieben. Die jähr-
lichen Abschreibungen betragen CHF  3'036. Eine Anpassung an die Abschrei-
bungsdauer von Stef fisburg ist nicht möglich .  

Auf neuen Vermögenswerten, das heisst Investitionen, welche nach der Einfüh-
rung von HRM2 getätigt wurden, werden die planmässigen Abschreibungen nach 
Anlagekategorien und Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibungen erfolgen 
linear ab Inbetriebnahme bzw. Nutzung der Investition. Die Abschreibungen der 
ab 2016 in Betrieb geno mmenen Vermögenswerte betrugen im Berichtsjah r 
CHF 788 '000.   
 
Ausserplanmässige Abschreibungen müssen vorgenommen werden, wenn Anla-
gegüter vor Ablauf der vorgesehenen Nutzungsdauer veräussert werden oder 
defekt sind. Im Jahr 2024 ist die Stockhornstrasse als Folge der neuen Ver-
kehrsführung Bypass  im Abtausch mit der Zulgstrasse  in das Eigentum des Kan-
tons übergegangen. Der Abgang dieser Strasse hat te  zur Folge, dass der Buch-
wert von CHF  376'000 ausserplanmässig abgeschrieben werden musste.  

 
34 Finanzaufwand  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  1'165'647.90   1'245'100.00   503'756.86  
Abweichung %     -6.38   131.39  
Abweichung CHF     -79'452.10   661'891.04  

 
Der Zinsaufwand umfasst die Verzinsung der laufenden, kurzfristigen und lang-
fristigen Verbindlichkeiten sowie der übrigen Passivzinsen (verrechnete interne 
Zinsen Spezialfinanzierungen, einen allfälligen versicherungstechnische n Fehl-
betrag der Pensionskasse, Zinse auf Fonds und Legaten im Fremdkapital). Der 
Zinsaufwand beträgt total CHF 102 '000 und ist gegenüber dem Bu dget 
CHF 21 '000 höher , weil wegen der höheren Zinssätze die interne Verzinsung 
z.G. der Spezialfinanzierungen und Fonds höher war  als im Somm er 2023 an-
genommen . Es mussten keine langfristigen Fremdmittel beschafft werden.   
 
Der Aufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögen s ist  CHF 16'000 höher 
als budgetiert. Er beträgt CHF 464 '000 (Vorjahr CHF 343 '000 ) . Für die Sanie-
rung Höchhusweg 12 wurden zu Lasten der Erfolgsrechnung CHF 477'000 auf-
gewendet. Der mit CHF 260'000 budgetierte Abbruch des Glättemühleweg 15  
(Held -Gebäude)  konnte im Jahr 2024 noch nicht realisiert werden.

Finanzvermögen ist zum Verkehrswert zu bilanzieren. Dies führt zu jährlichen 
Marktwertanpassungen bei den Aktien und unter bestimmten Voraussetzungen 
zu Neubewertungen von Liegenschaften. Bei den Finanzanlagen war en keine 
Wertberichtigungen nötig. Die Bewertung des Abbruchobjekts am Glättemühle-
weg 15 sowie Wertkorrekturen im Zusammenhang mit dem Baurecht RAUM 5  
z.  G. der haar -shop Immobilien AG haben zu Wertkorrekturen von CHF 560'000 
geführt.  
 
Für Vergütungszinse und Zinse für Vorauszahlungen von Steuern hat die K an-
tonale Steuerverwaltung  CHF 34 '000 verrechnet . 
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35 Einlagen in Fonds u . Spezialfinanzierungen  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  1'607'938.40   800'000.00   884'872.35  
Abweichung %     100 .99   81.71  
Abweichung CHF     807'938.40   723'066.05  

In der Sachgruppe 35 werden die Einlage in die Spezialfinanzierung Mehr-
wertabschöpfung neurechtlich und in den Werterhalt der Spezialfinanzierung 
Abwasser verbucht  (vgl. auch Eigenkapitalnachweis, Ziffer 11.3) .  
 
Die Einlage in die Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe neurechtlich beträgt 
CHF 832'000, entspricht dem tatsächlichen Ertrag in der Sachgruppe 40 und ist 
somit erfolgsneutral.  

Die einmaligen Abwassera nschlussgebühren können an die jährliche Einlage in 
den Werterhalt angerechnet werden. In Anbetracht  des hohen Bestandes der 
Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasser und im Sinne der Empfehlung des 
Preisüberwacher wird von d ieser  Möglichkeit der Anrechnung Gebrauch ge-
macht. Der Einlagesatz beträgt sowohl bei den gemeindeeigenen Anlagen als 
auch bei den regionalen Anlagen der ARA Thunersee 60 %.  

 
36 Transferaufwand  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  39'624'434.56   40'069'500.00   35'761'502.52  
Abweichung %     -1.11   10.80  
Abweichung CHF     -445'065.44   3'862'932.04  

 
Beim Transferaufwand handelt es sich um Entschädigungen und Beiträge an den 
Bund und den Kanton (Details Ziffer 1.9), aber auch um Beiträge an andere 
Gemeinden, Gemeindeverbände, die NetZulg  AG, Beiträge für die Vereinsarbeit, 
Unterstützungsleistungen der individuellen Sozialhilfe, Betreuungsgutscheine 
Kindertagesstätten, Förderabgaben an Private aus der Spezialfinanzierung Ener-
gieeffizienz sowie alle internen Verrechnungen zwischen zweiseiti gen Spezialfi-
nanzierungen und dem Allgemeinen Haushalt. Ebenfalls im Transferaufwand 
werden die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (z.B. ARA Thunersee, 
Schützen Steffisburg -Heimberg) sowie Wertberichtigungen von Darlehen und 
Beteiligungen des Verwalt ungsvermögens verbucht.  
 
Die Entschädigungen und Beiträge an den Kanton (vorwiegend Lastenverteiler) 
betragen 65 ,9 % oder total CHF 26 ,1 Millionen des gesamten Transferaufwan-
des . Sie  sind gegenüber dem Budget um CHF 208 '000 höher . Ab dem Schuljahr 
2023/2024 wurden die Gehaltskostenbeiträge an Lehrerbesoldungen brutto ver-
bucht . Ein Vergleich mit dem Rechnungsjahr 2023 ist, da die ersten sieben Mo-

nate im Jahr 2023 noch netto verbuch t  wurden, schlecht möglich.  Die Schü-
lerbeiträge, welche einen Anteil von rund 20 % ausmachen sollen, ha ben im 
Rechnungsjahr CHF 3,9 Millionen  betragen. Dieser Betrag ist in der Sachgruppe 
46 als Ertrag enthalten. Die Beiträge an die Lastenverteiler Bildung  und Ergän-
zungsleistung sind höher, jene an die Lastenverteiler Sozial hilfe  und öffentlicher 
Verkehr tiefer als budgetiert.  
 
Die gesetzliche wirtschaftliche Sozialh ilfe beträgt CHF 5, 3 Millionen. Dies sind  
CHF 0,5 Millionen weniger als budgetiert und knapp CHF 0,4 Millionen  mehr  als 
im Vorjahr.  
 
Das Darlehen an die  Stiftung Höchhus wurde mit dem Kaufpreis verrechnet. Die 
Stiftung ist in Liquidation. Das restliche Darlehen  von CHF 500'000 kann gestützt 
auf die Liquidationsbilanz  der Stiftung nicht zurückerstattet werden. Aus diesem 
Grund wurde eine Wertberichtung von CHF 355'000 vorgenommen.  
 
Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen betragen CHF 72 '000 . 

 
37 Durchlaufende Beiträge  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  682'296.50   650'000.00   470'823.95  
Abweichung %     4.97   44.92  
Abweichung CHF     32'296.50   211'472.55  
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Durchlaufende Beiträge werden im Ertrag entgegengenommen und an Dritte 
weitergeleitet. Die Z ahlungseingänge  sind in der Sachgruppe 47 erfasst. Durch-
laufende Beiträge sind erfolgsneutral.  Verbucht werden unter dieser Sachgruppe 
die Prämienverbilligungen für Sozialhilfebeziehende und deren Abrechnung mit 
dem Kanton.   

Weiter werden die Beiträge des Kantons im Bereich der privaten Schutzräume 
aus dem Ersatzbeitragsfonds den Gemeinden bezahlt, welche diese ansch lies-
send an die Privatpersonen weiter leiten . Enthalten sind auch die Kantonsanteile 
an neurechtliche n Mehrwertabschöpfungsbeiträge n gemäss Baugesetzgebung  
und die Weiterleitungen der Erträge aus Spartageskarten an die SBB . 

 
38 Ausserordentlicher Aufwand  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  3'507'529.64   5'222'400.00   299'328.80  
Abweichung %     -37.84   1'171.80  
Abweichung CHF     -1'714 '870 .36   3'208'200.84  

 
Bei einseitigen Spezialfinanzierungen werden Erträge der Erfolgsrechnung für 
einen bestimmten Zweck zurückgelegt; es handelt sich dabei gemäss HRM2 um 
Vorfinanzierungen des Eigenkapitals. Vorfinanzierungen gelten als ausseror-
dentlich. Im Rechnungsjahr konnten Einlagen im Umfang von CHF  1' 719 '000 
getätigt werden. Die hohen Einlage n resultieren  hauptsächlich aus  der Überbrü-
ckungsfinanzierung zu Gunsten der SF Energieeffizienz  im Umfang von 
CHF 1'400'000 . Die Details sind in Ziffer 11.3, Eigenkapitalnachweis ersichtlich.  
 
Zusätzliche Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn der Allgemeine Haushalt 
einen Ertragsüberschuss ausweist und die ordentlichen Abschreibungen des all-
gemeinen Haushalts kleiner sind als die Nettoinvestitionen des Allgemeinen 

Haushalts. Die zusätzlichen Abschreibungen werden auf der Passivseite unter 
den Reserven bilanziert, da sie den Charakter einer finanzpolitischen Reserve 
haben und nicht der Abschreibung von Verwaltungsvermögen dienen.  
 
Im Berichtsjahr waren  die planmässigen Abschreibungen des Allgemeinen Haus-
halts tiefer  als die N ettoinvestitionen. Es mussten zusätzlichen Abschreibungen 
und eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF  1'788'600  vorgenom-
men werden . Budgetiert waren hierfür gestützt auf das Investitionsprogramm 
CHF 4'932'400.  

 
39 Interne Verrechnung  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  4'463'258.30   3'267'500.00   2'923'142.80  
Abweichung %     36.60   52.69  
Abweichung CHF     1'195'758.30   1'540'115.50  

 
Interne Verrechnungen zwischen dem Allgemeinen Haushalt und einseitigen 
Spezialfinanzierungen werden vorgeno mmen, wenn es das Reglement vor sieht. 
Wo eine Rechnungsstellung an angeschlossene Gemeinden wie  bei der ZSO 
Steffisburg -Zulg oder beim  Sozialdienst Zulg erf olgt, werden interne Verrech-
nun gen für die Ermittlung der tatsächlichen Kosten vorgenommen. Soll in einem 
Bereich wie d en Liegenschaften des Finanzvermögens die Wirtschaftlichkeit der 
Aufgabenerfüllung oder die Gegenüberstellung von Aufwand und entsprechen-
dem Ertrag dargestellt werden, erfolgt ebenfalls eine interne Verrechnung von 

Personal - , Sach -  oder Zinsaufwand. Ebenfalls intern verrechnet wird der Auf-
wand der Mitarbeitenden Friedhof und Werkhof, welche für Vertragsgräber (SF 
Grabfonds) geleistet wird. Die Verrechnungen von Betriebs -  und Verwaltungs-
aufwand für die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasser  und  Abfall lau fen  
über die Sachgruppe 361. Die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen für Spe-
zialfinanzierungen erfolgt über die Sachgruppe 34 resp. 44 (Finanzaufwand, Fi-
nanzertrag).  
 

 
40 Fiskalertrag  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  51'552'202.10   46'101'000.00   45'044'527.85  
Abweichung %     11.82   14.45  
Abweichung CHF     5'451'202.10   6'507'674.25  
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Der im Berichtsjahr  verbuchte Steuerertrag umfasst die drei Ratenrechnungen 
und sämtliche im Jahr 20 24 provisorisch oder definitiv erstellten Abrechnungen 
für Steuern aus den Vorjahren. Er entspricht nicht dem Ertrag des Steuerjahres 
gemäss Steuerstatistik . Der Ertrag ist immer abhängig von Veranlagungen und 
Entscheidrechnung en, welche die Vorjahre betreffen und vom Zeitpunkt, an wel-
chem die steuerpflichtigen Personen oder Firmen ihre Steuererklärung einreich t  
und die Kant. Steuerverwaltung die Veranlagung vornimmt . Der Steuerertrag 

kann dadurch von Jahr zu Jahr schwanken.  Bei bernischen Gemeinden werden 
die Steuern nach dem Sollprinzip, also nach den fakturierten Rechnungen, ver-
bucht. Das bedeutet, dass für ausstehende  Veranlagungen und zu hohe Raten-
rechnungen keine Abgrenzungen vorgenommen werden .  
 
Weiter sind im Fiskalertrag Sondersteuern aus Grundstückverkäufen und Kapi-
talleistungen aus Vorsorgebezügen sowie die Liegenschaftssteuern enthalten.

 
Die wesentlichen Steuererträge des Rechnungsjahres in Mi llionen  CHF im Überblick :  

 Rechnung 20 24 Budget  20 24 Abweichung  
NP Einkommenssteuern  33 .507  31 .783  1.724  
NP Vermögenssteuern  3. 595  3. 200  0. 395  
NP Steuert eilungen  -0.441  -0. 130 -0.311  
JP Gewinnsteuern  5.950  3.500  2.450  
JP Steuert eilungen  0. 056  0. 221  -0.1 65  
Grundstückgewinne / Sonderveranlagung  2.934  2.500  0.434  
Liegenschaftssteuern  4. 158  4.05 0 0. 108  

Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen betragen CHF 1'724 '000 
mehr  als budgetiert und CHF 1' 458 '000 mehr als im Vorjahr . Dies ist vor allem 
auf Veranlagungen des Steuerjahres 202 2 und 2023  und auf die Zunahme der 
Anzahl Steuerpflichtigen zurückzuführen. Die Vermögenssteuern  sind 
CHF 395 '000 höher  als budgetiert .  Im Berichtsjahr betrugen die Nach -  und 
Strafsteuern CHF 262 '000 (Vorjahr CHF  63 '000) . Diese mussten aber bei den 
juristischen Personen mehrheitlich wieder wertberichtigt werden. Bei den natür-
lichen Personen sind d ie Steuerjahre 20 21 und 20 22 bis auf wenige Einzelfälle 

alle definitiv veranlagt, so dass kein Risiko besteht. Beim Steuerjahr 20 23 ba-
sieren per Jahresende 20 23 noch 264  Steuerpflichtige oder 2,6  % auf einer Vor-
jahrestaxation.  

Der Saldo aller obligatorischen Steuern aus Steuerteilungen mit anderen berni-
schen Gemeinden beträgt aufgrund der getätigten Veranlagungen CHF  385 '000 
zulasten  von Steffisburg (Vorjahr zulasten  CHF 180 '000).  

 
Einkommenss teuern  Natürliche Personen  (NP)  Mio. CHF  Mio. CHF  Mio. CHF 
(ohne Erlasse)  Vorjahre  Raten laufendes Jahr  Rechnungsjahr  
2015  1.303  26.398  27.701  
2016  1.049  26.856  27.905  
2017  1.624  27.517  29.141  
2018  1.678  27.965  29.643  
2019  1.208  28.015  29.223  
2020 (inkl. Schwendibach)  0.922  28.832  29.754  
2021  0.090  28.920  29.010  
2022  1.267  29.139  30.406  
2023  1.623  30.427  32.050  
2024  2.101  31.404  33.505  
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Nominale Entwicklung der Einkommens -  und Vermögenssteuern natürliche r Personen grafisch dargestellt :  
 
 
(Basis Steuerstatistik Stand 31. Dezember 202 4 inkl. Veränderung der  Anzahl  steuerpflichtigen Personen ) 
 

 
 

 

 2020 Eingemeindung Schwendibach  

 2020 Amtliche Neubewertung Grundstücke AN2020  
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Die Gewinnsteuern der juristischen Personen fielen um CHF 2'450 '000 besser  
aus als budgetiert . Eine erwartete Nachfakturierung  für das Steuerjahr 2022 , 

welche  für 2023 budgetiert war, wurde vom Kanton erst Anfangs 2024  vorge-
nommen . Im Gegenzug wurde aber die Nachfakturierung für das Steuerjahr 
2023 ebenfalls gleich erledigt. Diese ist jedoch im Jahr 2025 budgetiert.  

Gewinnsteuern Juristische Personen (JP)  Mio. CHF  Mio. CHF  Mio. CHF  
(ohne Erlasse)  Vorjahre  Raten laufendes Jahr  Rechnungsjahr  
2015  0.031  2.169  2.200  
2016  0.328  2.084  2.412  
2017  0.463  2.678  3.141  
2018  -0.054  1.850  1.796  
2019  1.313  2.670  3.983  
2020  -0.058  1.388  1.330  
2021  0.268  1.714  1.982  
2022  0.528  2.200  2.728  
2023  -0. 418  1.867  1.449  
2024  3.035  2.915  5.950  

Die Analyse der juristischen Personen zeigt, dass die Steuerjahre 
202 3 und älter alle einer definitiven Veranlagung oder mindestens 
einer Selbstschatzung entsprechen. Mit zwei massgeblichen Fir-
men finden zwei Mal pro Jahr Gespräche statt. Für die Risikobe-
urteilung werden Einzelfallbeurteilungen vorgenommen.  
 
Der Gemeinde standen für die Aufgabenerfüllung pro Kopf (mitt-
lere Wohnbevölkerung) CHF 3'075  Steuerertrag zur Verfügung. 
Der durchschnittliche Steuerertrag pro Kopf aller bernischen Ge-
meinden betrug 202 3 CHF 3' 153  (Quell e eBericht Gemeindefinan-
zen 202 3).  
 
Ein Steueranlage -Hundertstel der Gemeinde Steffisburg betrug 
im Durchschnitt der letzten drei Jahre CHF 241 '000. Bei der Lie-
genschaftssteuer betrug 0,1 Promille der amtlichen Werte 
CHF 399 '000.  
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Verteilung Fiskalertrag in Millionen CHF (Total 4stellige Sachgruppe, mit Teilungen)  

 

  

Juristische Personen; 
6.17 ; 12%

Liegenschaftssteuern; 
4.158 ; 8%

Diverses; 
0.789 ; 2%

Vermögensgewinne; 
2.934 ; 6%

Einkommen NP; 
33.123 ; 65%

Vermögen NP; 
3.547 ; 7%

Natürliche Personen; 
36.67 ; 72%
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41 Regalien und Konzessionen  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  425'241.46   435'700.00   433'894.95  
Abweichung %     -2.40   -1.99  
Abweichung CHF     -10'458.54   -8'653.49  

Die Konzessionserträge der NetZulg AG , der Energie Thun AG , der BKW  AG und 
der Allgemeinen Plakatgesellschaft AG  liegen unter  den Erwartung en und sind 

auch gegenüber der Rechnung 2023 gesunken .  Der Grund liegt in tieferen Ab-
lieferungen der NetZulg AG aufgrund de s Stromverbrauchs.

 
42 Entgelte  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  7'794'584.65   7'785'900.00   8'505'195.42  
Abweichung %     0.11   -8.36  
Abweichung CHF     8'684.65   -710'610.77  

 
Die Feuerwehr -Ersatzabgaben liegen  mit CHF 879 '000  wegen hoher Nachzah-
lungen aus Vorjahren deutlich über  den Erwartungen . Der Mehrertrag gegen-
über dem  Budget beträgt, CHF 59'000, gegenüber dem Vorjahr C HF 21 '000 . 
 
Die Gebühren für Amtshandlungen  sind, hauptsächlich wegen Baubewilligungs-
gebühren, sowohl gegenüber dem Budget als auch gegenüber dem Vorjahres-
ertrag deutlich  höher . Der Mehrertrag gegenüber dem Budget beträgt 
CHF 115 '000.  

Im Betrag von CHF 4, 1 Millionen für Benützungsgebühren und Dienstleistungen 
sind Abwasser -  und Abfallgebühren (CHF  3,1 Millionen), Eintrittsgebühren 
Schwimmbad, Markt - , Parkplatz - , Bestattungsgebühren, die Förderabgabe Net-
Zulg  AG sowie weitere Dienstleistungsgebühren von Dritten enthalten . Aus Ver-
käufen , hauptsächlich Wertstoffe und Caféteria,  sind total CHF 127'000 einge-
gangen.  Die  Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen D ritter betragen  
CHF 2, 2 Millionen .  

 
43 Verschiedene Erträge  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  
  379 '491.50   0.00   0.00  
Abweichung %     n.a.   n.a.  
Abweichung CHF     379'491.50   379'491.50  

 
Im Jahr 2024 wurden altrechtliche Mehrwertabgaben von CHF 363 '000 zur Zah-
lung fällig . Dieser Betrag wurde gestützt auf das entsprechende Reglement der 

Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben  gutgeschrieben ( Sachgruppe  3893) . Der 
Ertrag ist somit für das Ergebnis erfolgsneutral.  

 
44 Finanzertrag  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  5'784'353.45   2'244'900.00   3'037'939.25  
Abweichung %     157.67   90.40  
Abweichung CHF     3'539'453.45   2'746'414.20  

 
Der Zinsertrag beträgt CHF 639 '000. Davon entfallen auf die intern verrechne-
ten Zinsen CHF 9 5'000 . Die zu verrechnenden Aktivzinssätze sind dabei auf-
grund des Zinsniveaus wesentlich höher, die zu verrechnenden Passivzinssätze , 
da kein Fremdkapital beschafft werden musste,  tiefer als bei der Budgetierung 
berechnet. Die Verzugszinse auf Steuerforderungen sind mit CHF 1 65 '000 höher 
als budgetiert und höher als im Vorjahr. Dank guten Finanzanlagen konnten 
Zinse rträge  von CHF  289 '000 erwirtschaftet werden.  

Die Gewinne  aus Veräusserungen von Fondsanteilen betragen CHF  55'000 . Es 
gab keine Buchgewinne aus Verkäufen von Grundstücken des Finanzvermögens.  
Mit den  Aktien des Finanzvermögens wurden Dividenden von CHF  138 '000 er-
wirtschaftet, aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögen s Er-
träge von CHF 714 '000  (NetZulg AG, AVAG , Höchhus  1. Halbjahr ) . Davon ent-
fallen CHF  510'000 auf eine Rückzahlung der NetZulg AG aus der gesetzlichen 
Kapitalreserve  (Agio) anstelle einer Dividende .  



 19  

Die Einnahmen  aus Liegenschaften des Finanzvermögen s betragen CHF 646 '000  
und damit CHF 8'00 0 mehr  als erwartet . Erstmals konnte  ein Baurechtszins aus 
dem RAUM 5  fakturiert werden . Dieser  basiert auf einem Landwert von CHF 526 
je m3. Tatsächlich wird de r Baurechtsnehmer in  im Sinne einer Wirtschaftsför-
derungsmassnahme ein reduzierter Zins auf einem reduzierten Landwert ver-
rechnet. Die Differenz von CHF  14'071 zum effektiven Ertrag wird  gemäss Be-
schluss des Grossen Gemeinderates vom 2.  Dezember 2022 in der Funktion 
8500 als Wirtschaftsförderung ausgewiesen . 
 
Finanzvermögen wird periodisch neu bewertet und zum Verkehrswert am Bilan-
zierungsstichtag in der Bilanz geführt. Aus Wertberichtigungen von Aktien und 

Liegenschaften des Finanzvermögens resultiert  ein buchmässiger  Ertrag  von 
CHF 1' 534 '000 (Vorjahr 1'037'000 ) .  
 
Mit den Liegenschaften des Verwaltungsv ermögens wurden Erträge von 
CHF 558 '000 erwirtschaftet, was  CHF 82 '000 über  dem Vorj ahr esertrag liegt.  
Der Mehrertrag ist vorwiegend mit mehr Einquartierungen zu begründen.  
 
Die Aufwertung der Liegenschaft Höchhus um CHF 1'499'999 auf den Kaufpreis 
von CHF  2'300'000 führte zu einem entsprechenden übrige n Finanzertrag . 

 
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierun-
gen  

Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  289'097.40   348'200.00   381'565.85  
Abweichung %     -16.97   -24.23  
Abweichung CHF     -59'102.60   -92'468.45  

 
Gemäss Kontenrahmen werden in dieser Sachgruppe einzig  die Entnahmen aus 
dem Werterhalt Abwasser  verbucht . Der Spezialfinanzierung Werterhalt Abwas-
ser sind Entnahmen  im Umfang der  ordentlichen Abschreibungen zu belasten . 
Weiter können auch Entnahmen für Investitionen, welche aufgrund der Aktivie-
rungsgrenze der Erfolgsrechnung Abwasser belastet wurden , getätigt werden . 

Dem Werterhalt  Abwasserentsorgung sind für Abschreibungen CHF  101 '000 und 
für werterhaltenden Unterhalt CHF 188 '000, total CHF  289 '000, entnommen 
worden.  

 
46 Transferertrag  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  15'845 '912 .34   15'839'200.00   12'966'331.09  
Abweichung %     0.04   22.21  
Abweichung CHF     6'712.34   2'879'581.25  

 
Vom gesam ten Transferertrag entfallen 75 ,7 % oder CHF 11 ,4 Millionen auf Ge-
meindeanteile des Kantons. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Erträge aus 
dem Lastenausgleich Sozialhilfe bzw. im Kindes -  und Erwachsenenschutzwesen 
sowie Beiträge für Betreuungsgutscheine der Kitas und Tagesfamilienorganisa-
tionen  und die Schülerbeiträge  an Lehrerbesoldungen . Ab dem Schuljahr 
2023/2024 wurden die Gehaltskostenbeiträge an Lehrerbesoldungen brutto ver-
bucht. Ein Vergleich mit dem Rechnungsjahr 2023 ist, da die ersten sieben Mo-
nate im Jahr 2023 noch netto verbuch t  wurden, s chlecht möglich.  Die S chü-
lerbeiträge, welche einen Anteil von rund 20 % ausmachen sollen, haben im 
Rechnungsjahr  CHF 3,9 Millionen  betragen. Die Vorleistungen im Bereich Sozi-

alhilfe fielen gegenüber dem Budget um CHF 170'000 , gegenübe r der Vorjah-
resrechnung um  CHF 755 '000  tiefer aus. Weitere CHF  1,9 Millionen oder 1 1,7 % 
betreffen Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Als Ausgleich für die Einbussen 
im Zusammenhang mit der Eingemeindung von Schwendibach sind in diesem 
Betrag CHF  54'000 enthalten.  
 
Die Entschädigungen von Gemeinden an regional geführte Aufgaben, für Schul-
gelder und die  Schlusszahlung der Burgergemeinde für Forstpersonal haben 
CHF 56 4'000 betragen. Die internen Verrechnungen an bzw. von zweiseitigen 
Spezialfinanzierungen belaufen sich auf CHF 4 92 '000.  
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47 Durchlaufende Beiträge  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  682'296.50   650'000.00   470'823.95  
Abweichung %     4.97   44.92  
Abweichung CHF     32'296.50   211'472.55  

 
Durchlaufende Beiträge werden über die Sachgruppe 37 an Dritte weitergeleitet. 
Sie sind erfolgsneutral.  Es handelt sich hauptsächlich  um die Prämienverbilli-
gung der Sozialhilfebeziehenden, aber auch um  Beiträge aus dem Ersatzbei-

tragsfonds (Schutzräume)  an Private . Weiter sind die Kantonsanteile an neu-
rechtliche Mehrwertabschöpfungsbeiträgen gem. Baugesetzgebun g und die Er-
träge aus Spartageskarten Gemeinden in dieser Sachgruppe enthalten. 

 
48 Ausserordentlicher Ertrag  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  3'993'387.26   4'706'100.00   4'231'551.59  
Abweichung %     -15.14   -5.63  
Abweichung CHF     -712'712.74   -238'164.33  

 
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals gelten als ausseror-
dentlich. Zur Deckung der Grabunterhaltskosten wurden CHF 96'000 entnom-
men. Für den Ausgleich der Spezialfinanzierung Energieeffizienz wurden als 
Folge des Verwaltungs gerichtsentscheides zu diesen Abgaben keine Entnahmen 
benötigt.  Budgetiert waren CHF 372'000. Zur Finanzierung der neuen ÖV -
Haltestelle im RAUM 5  wurde der Spezialfinanzierung Mehrwertabgaben alt-
rechtlich ein Betrag von CHF 45'000 entnommen. Im Zusammenhang mit der 
Errichtung eines Baurechts im RAUM 5  mussten  auf den entsprechenden Flächen 
Neubewertungsreserven von total CHF 776'000.00 aufgelöst werden . 

Gemäss den Übergangsbestimmungen  zur Gemeindeverordnung ist die Neube-
wertungsreserve ab dem sechsten Jahr nach Einführung von HRM2 linear inner-
halb von 5 Jahren zugunsten des Bilanzüberschusses aufzulösen. Dieser buch-
mässige Ertrag beläuft sich auf CHF 1,6 Millionen.  Die bei der Ausgliederung der 
Energie -  und Wasserversorgung geäufnete Spezialfinanzierung ist gemäss den 
Bestimmungen des HRM2  ab dem Jahr 2016  während  16 Jahre n erfolgswirksam 
aufzulösen. Dieser buchmässige Ertrag beträgt CHF 1,5 Millionen.  

 
49 Interne Verrechnung  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 202 3  

  4'463'258.30   3'267'500.00   2'923'142.80  
Abweichung %     36.60   52.69  
Abweichung CHF     1'195'758.30   1'540'115.50  

 
Interne Verrechnungen zwischen dem Allgemeinen Haushalt und einseitigen 
Spezialfinanzierungen werden vorgenommen, wenn es das Reglement vorsieht. 
Wo eine Rechnungsstellung an angeschlossene Gemeinden wie bei der ZSO 
Steffisburg -Zulg oder beim Sozialdienst Zulg erfolgt, werden interne Verrech-
nungen für die Ermittlung der tatsäc hlichen Kosten vorgenommen. Soll in einem 
Bereich wie den Liegenschaften des Finanzvermögens die Wirtschaftlichkeit der 
Aufgabenerfüllung oder die Gegenüberstellung von Aufwand und entsprechen-
dem Ertrag dargestellt werden, erfolgt ebenfalls eine interne Ve rrechnung von 

Personal - , Sach -  oder Zinsaufwand. Ebenfalls intern verrechnet wird der Auf-
wand der Mitarbeitenden Friedhof und Werkhof, welche r für Vertragsgräber (SF 
Grabfonds) geleistet wird. Die Verrechnungen von Betriebs -  und Verwaltungs-
aufwand für die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasser  und Abfall laufen 
über die Sachgruppe 361. Die Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen für Spe-
zialfinanzierungen erfolgt über die Sachgruppe 34 resp. 44 (Finanzaufwand, Fi-
nanzertrag ).  
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1.7  Spezialfinanzierungen gesetzlich  

SF Abwasser  Rechnung 20 2 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

Erfolg   -55'956.37   -570'600.00   -500'370.25  
       
Verwaltungsvermögen  31. Dezember  7'136'646.25     4'700'499.65  
Bestand Werterhalt  31. Dezember  12'676'163.43     12'188'844.83  
Eigenkapital SF  31. Dezember  3'762'571.35     3'818'527.72  

 
Die Benützungsgebühren und Dienstleistungen betragen CHF  1'755'000 und 
sind damit nur CHF 63'000 tiefer als budgetiert. Der Anteil einmaliger Anschluss-
gebühren beträgt CHF 373'000. Der Ertrag aus Abwassergebühren ist 
CHF 23'000 tiefer als im Vorjahr. Die hohen Zinssätze bescheren dem Abwasser 
Zinserträge von CHF 94'000. Die Beiträge aus dem Abw asserfonds für die Zu-
standserhebung privater Abwasseranlagen werden erst im Jahr 2025 eingefor-
dert (minus CHF 40'000 gegenüber Budget).  
 
Bei den Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände beträgt der 
Minderaufwand gegenüber dem Budget CHF 453'000. Nebst etwas tieferen Be-
triebskostenbeiträgen für das Jahr 2024 wurden aus dem Jahr 2023 von der 
ARA Thunersee Betriebskosten im Umfang von  CHF 240'000 gutgeschrieben. 
Das GEP ist nicht wie geplant aktiviert worden. Dies fü hrt  bei den Abschreibun-
gen zu einem Minderaufwand von CHF 34'000.  Für Dienstleistungen Dritter und 
Honorare sind CHF 403'000 und für den Unterhalt der Tiefbauten CHF 184'00 0 

aufgewendet worden. Der Minderaufwand dieser Positionen gegenüber dem 
Budget beträgt CHF  114'000.  
 
Die deutlich tieferen Aufwendungen für Dienstleistungen und Unterhalt, für Ab-
schreibungen und die hohen Rückerstattungen der ARA Thunersee aus dem Vor-
jahr konnten den Minderertrag bei den Abwassergebühren mehr als nur kom-
pensieren.  
 
Für die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt werden die Anschlussge-
bühren angerechnet. Der Einlagesatz beträgt für die Gemeindeanlagen und re-
gionalen Anlagen 60 % (s. Ziff. 11.9). Investitionen, welche aufgrund der Akti-
vierungsgrenze der Erfolgsre chnung belastet werden, können der Spezialfinan-
zierung Werterhalt entnommen werden. Über die Spezialfinanzierung Werterhalt 
Abwasser wurden Abschreibungen und werterhaltenden Unterhalt von total 
CHF 289'000 finanziert.

 
SF Abfall  Rechnung 202 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

Erfolg   29'141.56   128'100 .00   115'644.70  
       
Verwaltungsvermögen  31. Dezember  262'710.90     286'711.85  
Eigenkapital SF  31. Dezember  242'719.23     213'577.67  

 
Die Abfallentsorgung finanziert sich aus Benützungsgebühren und Dienstleistun-
gen (CHF 1' 378'000), Verkäufen von Altmaterial (CHF 70 '000) und Anteilen an 
Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gebührengutschriften AVAG  
CHF 560 '000). Gesamthaft liegen diese Erträge CHF 24 '000 unter  den Erwar-
tungen , hauptsächlich wegen der tieferen Gebührengutschriften der AVAG.  Die 
Deponiegebühren sind gegenüber dem  Vorjahr um  CHF 19 '000  gestiegen und 
CHF 7'000 höher  als budgetiert. Die Transport -  und Entsorgungskosten sind 
CHF 71 '000 höher als erwartet  und CHF 65'000 höher als im Vorjahr . 

Der Gemeinderat hat per 1. Januar 2022 zur Sicherstellung der Kostendeckung 
eine Erhöhung der Abfallgrundgebühr von CHF 18 auf CHF  20 je Entsorgungs-
einheit beschlossen.  Das Defizit wurde 2022 abgetragen.  
 
Die gegenüber den Erwartungen höheren Aufwendungen und tieferen Erträge 
führen dazu, dass der Ertragsüberschuss fast CHF 100'000 tiefer ist als budge-
tiert . Der Ertragsüberschuss 202 4 von C HF 29 '000 wird der Spezialfinanzierung 
Abfall gutgeschrieben.  
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1.8  Spezialfinanzierungen mit Gemeindereglement  

SF Feuerwehr  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

Erfolg   -70'676.30   -239'400.00   -35'560.69  
       
Verwaltungsvermögen  31. Dezember  1' 307 '646.55     1'387'468.25  
Eigenkapital SF  31. Dezember  669'485.09     740'161.39  

 
Der  gesamte Aufwand wurde gegenüber dem Budget um rund CHF 117 '000 un-
ter schritten. Der Aufwand für Sold ist abhängig von der Art und Anzahl der 
Ernstfalleinsätze. Der gesamte Personalaufwand liegt CHF 56 '000 unter dem 
Budget. Der Sachaufwand beträgt  CHF 336 '000 und ist damit CHF  39'000 tiefer 
als budgetiert .  Es sind wie im Vorjahr Abschreibungen von total CHF 279'000  

enthalten. Die Feuerwehr -Ersatzabgaben sind wegen hoher  Nachzahlungen aus 
Vorjahren aufgrund zeitlich  verschobener  Veranlagung en CHF 59 '000 höher als 
budgetiert.  Gegenüber dem Vorjahr, in welchem ebenfalls hohe Nachzahlungen 
ausgewiesen wurden, beträgt der Mehrertrag CHF 21'000.  Den  Anschlussge-
meinden wurden  CHF 102 '000 verrechnet . 

1.9  Finanz -  und Lastenausgleich  

Der Finanz -  und Lastenausgleich ist das Hauptinstrument zur Verringerung der 
Unterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Er dient 
als Steuerkraftausgleich. Als Berechnungsgrundlage dient der harmonisierte or-
dentliche Steuerertrag der Gemeinden. Dieser wird mit einem Harmonisierungs-
faktor ermittelt und ermöglicht eine Vergleichbarkeit des Steuerertrages unter 
den einzelnen Gemeinden. Der harmonisierte Steuertrag der jeweiligen Ge-
meinde wird  indexiert und zum sogenannten harmonisierten Steuerertragsindex 
HEI. Gemeinden mit einem HEI über 100 zahlen eine Ausgleichsleistung, Ge-
meinden mit einem HEI unter 100 erhalten einen Zuschuss. Steffisburg erhält 
einen Zuschuss. Der HEI für den Vollzug 202 4 betrug 90,5  %.  Gemeinden, die 
aufgrund ihrer soziodemografischen Situation belastet sind, erhalten den sozio-
demografischen Zuschuss. Dieser dient zur Deckung der Selbstbehalte bei ver-
schiedenen Angeboten der institutionellen Sozialhilfe wie zum Beispiel der Ju-
gendarbeit und familienergänzenden Betreuungsangeboten.  
 
Bei der Lastenverteilung handelt es sich um die so genannten Verbundaufga-
ben , welche vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam finanziert werden.   
 
Die Zahlungen an den Lastenausgleich Gehaltskosten der Volksschulen betragen 
CHF 6,0 Millionen, CHF 275 '000 mehr als budgetiert . Der Kanton hat die Ent-
schädigung für Klassenlehrpersonen erhöht und die Teuerung ist höher ausge-
fallen. Der Lastenausgleich Sozialversicherung Ergänzungsleistungen wird je zur 

Hälfte durch den Kanton und die Gemeinden finanziert. Er beinhaltet die Kosten 
zur Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufent-
halts in den Heimen sowie Anteile an den Krankenkasse nprämien. Der Beitrag  
fiel CHF  453 '000  höher  aus als aufgrund der kantonalen Angaben budgetiert.  
 
Die Kosten für den Lastenausgleich Sozialhilfe werden je hälftig durch den Kan-
ton und die Gemeinden übernommen. Der Aufwand liegt inklusive der jährlichen 
Abgrenzung CHF 490 '000  unter dem Budget. Die Kostensteigerung en sind nicht 
wie vom Kanton erwartet eingetreten . Budgetiert waren 16 '135  Einwohner à 
CHF 565 , bezahlt werden mussten 16 '152  Einwohner à CHF   557  für den Auf-
wand 202 3. Zusätzlich wurde der prognostizierte Aufwand 202 4 bzw. die Diffe-
renz zum Vorjahr mit 16' 330  Einwohner à CHF 5 66 abgegrenzt.  
 
Der Beitrag an die Lastenverteilung des öffentlichen Verkehrs berechnet sich zu 
2/3 aus dem Anteil an ÖV -Punkten (Haltestellen, Fahrplan) und zu 1/3 nach der 
Bevölkerung. Der Kanton verrechnete CHF 217 '000  weniger als erwartet.  
 
Lastenverschiebungen der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
werden in Form des Lastenausgleichs "Neue Aufgabenteilung" gegenseitig ver-
rechnet (so genannte Globalbilanz). Der Aufwand im Berichtsjahr entspricht mit 
CHF 2'9 57'000 den Erwartungen .  
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Die Entwicklung der Beitragszahlungen im Finanz -  und Lastenausgleich in der Übersicht :   
 

Finanz -  und  
Lastenausgleich  

Konto  Budget 202 4  
CHF  

Rechnung 202 4  
CHF  

Rechnung 202 3  
CHF  

Rechnung 202 2  
CHF  

Rechnung 202 1  
CHF  

       Disparitätenabbau  9300.4622  1'600'000  1'588'865  1'658'778  1'417'734  1'474'914  
Soziodemografischer Zuschuss  9300.4621  190'000  210'630  188'824  183'319  180'849  
Kompensation Einbussen Fusion  9300.4621  54'500  54'415  54'415  54'415  54'415  
Total Finanzausgleich   1'844'500  1'853'910  1'902'017  1'655'468  1'710'178  
       Interventionskosten Kapo  1110.3631  80'700  80'760  80'100  80'110  79'420  
Gehaltskosten Kindergarten  2110.3611  

2110.4611  
1'293'000  
-518'000  

1'457'571  
-622'435  

1'008'589  
-190'650  

791'05 8 716'451  
 

Gehaltskosten Primarstufe  2120.3611  
2120.4611  

5'177'000  
-2'023'000  

5'373'789  
-2'132'304  

4'072'983  
-849'319  

3'168'900  3'016'256  

Gehaltskosten Sekundarstufe  2130.3611  
2130.4611  

3'083'000  
-1'259'000  

3'081'498  
-1'130'142  

2'260'149  
-537'846  

1'720'779  1'506'873  

Ergänzungsleistungen  5320.3631  3'630'000  3'752'137  3'646'697  3'715'254  3'725'187  
Ergänzungsleistungen Abgrenzung   23'300  354'000  -231'000  0 113'000  
Sozialhilfe  5799.3611  9'116'000  9'002'45 3 8'274'539  8'664'792  8'132'851  
Sozialhilfe Abgrenzung   502'200  126'000  497'000  -17'000  536'000  
Öffentlicher Verkehr  6291.3631  1'986'300  1'769'127  1'901'304  1'872'631  1'739'138  
Familienzulagen  5410.3631  81'000  55'628  64'806  76'732  88'922  
Familienzulagen Abgrenzung   0 1'000  0 -16'100  17'100  
Neue Aufgabenteilung  9300.3621  2'953'000  2'957'491  2'950'003  2'965'207  2'988'744  
Total Lastenausgleich   24'125'500  24'126'573  22'947'355  23'022'36 3  22'659'942  
In % des Steuerertrags   53  48  51  52  54  
Massgebliche Einwohnerzahl   16'165  16'330  16'152  16'020  16'022  
Aufwand pro Einwohner   1'492  1'477  1'421  1'437  1'373  
       
Saldo   22'281'000  22'272'663  21'045'338  21'366'895  20'949'764  
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Die  nachstehende Grafik zeigt, dass über 50 % des Gesamtsteuerertrages für Verbundaufgaben (Lastenverteilung) ausgegeben werden.  
 

 
 

1.10  Investitionsrechnung  

Es wu rden Nettoinvestitionen von CHF  7'957 '923  getätigt . Budgetiert waren 
CHF 10'311 '000 .  
 

Weitere Informationen sind in Ziffer 4.2 und Ziffer 12, detaillierte Investitions-
rechnung ersichtlich.  

1.11  Bilanz  

Seit dem 1. Januar 2024 ist die Bilanzsumme um CHF  12'714'740 gestiegen. Sie 
beträgt per 31.  Dezember 2024 CHF 143'407'921. Das Finanzvermögen erhöhte 
sich auf CHF 95'109'527 (+ CHF 7'093'863). Das Verwaltungsvermögen erhöhte 
sich nach Aktivierung der Nett oinvestitionen und Vornahme der Abschreibungen 
um CHF 5'620'877. Es beträgt neu CHF  48'298'394. Das Fremdkapital erhöhte 

sich um CHF 1'873'477 auf CHF 20'005'976. Der Bilanzüberschuss, das mass-
gebende Eigenkapital (299) beläuft sich am Jahresende auf CHF  83'357'669. Bei 
dieser Bilanzposition handelt es sich nicht etwa um Geldmittel, sondern sie stellt 
lediglich das gesamte N ettovermögen dar (Finanz -  und Verwaltungsvermögen 
abzüglich Fremdkapital).  
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1.12  Geldflussrechnung  

Die Geldflussrechnung gibt ein Bild der liquiditätswirksamen operativen Zahlun-
gen, der Finanzierungszahlungen und der Investitionszahlungen. Sie ist ein 
zentrales Steuerungsinstrument. Der Geldfluss (Cashflow) zeigt die Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, Investitionen zu 
tätigen und Finanzverbindlichkeiten (Schulden) zu tilgen. 

20 24  war der betriebliche Geldfluss höher als die Investitionen und Anlagen. Der 
Überschuss und Teile von Festgeldern wurden der Liquidität und kurzfristigen 
Geldmarktanlagen zugeführt, um die laufenden Investitionen, insbesondere das  
Projekt "Neubau Schul - , Kultur -  und Sportanlage  Schönau" zu finanzieren. Das 
Ergebnis der Geldflussrechnung beträgt CHF 5,3  Millionen (vgl. auch Ziffer 6) . 

1.13  Nachkredite  

Die Nachkredite betragen CHF 9'8 49'801 . Davon sind CHF 6' 198'878  gebundene 
Nachkredite (Vorjahr CHF 3'334'015 ) und CHF  2' 058'206  neue Ausgaben in der 
Kompetenz des Gemeinderats (Vorjahr CHF 2'112'560 ). In den Zuständigkeits-
bereich des Grossen Gemeinderates fallen gemäss Gemeindeordnung Über-
schreitungen von mehr als 10  % des budgetierten Betrages bzw. von mehr als 
CHF 30'000 für wiederkehrende und mehr als CHF  150'000 für einmalige Aus-
gaben.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 29. April 2022 für die Solidarität der Kriegsop-
fer der Ukraine einen Verpflichtungskredit zu Lasten der Erfolgsrechnung von 
maximal CHF 151'000 beschlossen. Im Jahr 202 4 wurden Kosten von CHF 8'871  
verursacht ; total benutzter Kredit CHF 64'949 . Sie wurden formell als Nachkredit 
erfasst soweit erforderlich. Der Kanton leistete eine Rückerstattung von 
CHF 3'000.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 28. April 2023 für den Ersatz der Schulverwal-
tungssoftware einmalige Kosten von CHF 93'000 bewilligt. Im Jahr 202 4 wurden 
davon CHF 3'459  beansprucht und als Nachkredit erfasst.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 16. Juni 2023 für Sanierungsarbeiten an der 
Oberdorfstrasse 30 (altes Gemeindehaus) einen Verpflichtungskredit zulasten 
der Erfolgsrechnung von CHF 205'000 bewilligt. Im Jahr 2024 wurden Ausgaben 
von CHF 8'637 getätigt und soweit erforderlich formell als Nachkredit erfasst . 
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 26. August 2023 für den Fernwärmeanschluss  
der Schulanlage Erlen Gesamtkosten von CHF 210'000 zulasten der Erfolgsrech-
nung bewilligt. Der Gemeinderat hat am 30. Januar 2023 zusätzlich einen Nach-
kredit von CHF 35'000 bewilligt. Der Kredit beträgt neu CHF 245'000. Im Jahr 

202 4 wurden Kosten von CHF 1'130  verursacht. Sie wurden formell als Nach-
kredit erfasst.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 1. Dezember 2023 für den Fernwärmeanschluss 
Gemeindehaus, Werkhof und Feuerwehrmagazin Gesamtkosten zulasten der Er-
folgsrechnung von CHF 458'000 bewilligt. Im Jahr 2024  wurden Ausgaben von 
CHF 318'935 getätigt  und soweit erforderlich formell als Nachkredit erfasst.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 3. Mai 2024 für das Projekt "Friedhof der Zu-
kunft" einen Kredit zulasten der Erfolgsrechnung von CHF 153'000 bewilligt. Im 
Jahr 2024 wurden Ausgaben von CHF 44'313 getätigt und formell als Nachkredit 
erfasst.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat am 26. Januar 2024 ab dem Schuljahr 2024/25 
einen jährlich wiederkehrenden Verpflichtungskredit von CHF 202'000.00 für 
Schulverlegungen beschlossen. Vom August bis Dezember 2024 wurden Ausga-
ben von CHF 50'173 getätigt und formell als Nachkredit erfasst. Die Einnahmen 
aus Elternbeiträgen und J+S Beiträgen beliefen sich auf CHF 22'951.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat  am  21. Juni 2024 für den Beleuchtungsersatz in 
den Schulanlagen einen Rahmenkredit von CHF 401'800 bewilligt.  Im Jahr 2024 
wurden Ausgaben von CHF 152'240 getätigt und formell als Nachkredit erfasst.  
 
Nebst diesen formellen Nachkrediten des Grossen Gemeinderates von 
CHF 1'592'717 fallen keine weiteren Nachkredite in die  Kompetenz  des Grossen 
Gemeinderats .  
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2  Eckdaten  

2.1  Übersicht  
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2.2  Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis  

 

 
 
Die Selbstfinanzierung 202 4 fällt deutlich höher aus als erwartet . Als Folge der tieferen Nettoinvestitionen , weniger Aufwand und höheren Erträgen resultiert ein 
positives Finanz ierungs ergebnis von CHF 5, 2 Millionen.  
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2.3  Gestufte Erfolgsausweise  

2.3.1  Gesamthaushalt  
 
 

 
  



 29  

2.3.2  Allgemeiner Haushalt  
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2.3.3  SF Feuerwehr  
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2.3.4  SF Abwasser  
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2.3.5  SF Abfall  
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3  Bilanz  
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Das Finanzvermögen beläuft sich auf CHF  95 '110 '000. Es setzt sich aus flüssige n 
Mittel n und kurzfris tige n Geld markt anlagen, Forderungen, a ktive n Rechnungs-
abgrenzungen, Finanzanlage n und Sachanlagen Finanzvermöge n zusammen.  
Das Finanzvermögen hat 202 4 insgesamt um  CHF 7'094 '000 zugenommen . Die 
flüssige n Mittel und kurzfristige n Geld markt anlagen  nahmen  um CHF 5'273 '000 
zu, teilweise bedingt durch Umschichtungen von Festgeldern und Verkäufen von 
Fondsanteilen. Soweit möglich wurden Gelder kurzfristig angelegt.  Die Forde-
rungen gegenüber Dritten sowie Bund, Kanton und Gemeinden betragen zum 
Jahresende CHF 22 '903 '000 . Sie haben sich um CHF  2'441 '000  erhöht . Die 
grösste Position, die Ste uer ausstände natürliche und juristische Personen  be-
trägt  am Bilanzstichtag CHF 13 '517 '000 . Sie hat im Jahr  202 4 um CHF 2'128 '000 
zugenommen . Aus den Steuerjahren 20 23 und älter bestehen ergebniswirksam 
verbuchte Erträge, welche noch nicht bezahlt worden sind, von CHF 4'340 '000  
(Vorjahr CHF  3' 555 '000 ). Aus dem Steuerjahr 20 24 bestehen per Jahresende 
offene Forderungen, vor allem Ratenrechnungen für periodische Steuern von 
CHF 9'177 '000.  Per Bilanzstichtag bestehen kur zfristige Finanzanlagen von 
CHF 17 '500'000 mit einer festen Laufzeit bis zu sieben Monaten .  
 
Aktien und Anteilscheine müssen jährlich zu Marktwerten bilanziert werden. Dies 
führte dazu, dass diese Positionen netto um CHF  50 '000 aufgewertet werden 
konnten. Sie hatten per Ende 202 4 einen Wert von CHF   5'7 84'000. Die übrigen 

langfristigen Finanzanlagen in Form von Anlagefonds hatten am Jah resende ei-
nen Wert von CHF 2'752 '000 . Die Sachanlagen des Finanzvermögen s, das sind 
Grundstücke , Baurechtsparzellen und Gebäude , nahmen um CHF  1'938'000 zu . 
Davon entfallen CHF 1'085'000 auf Ausgaben für die Detailerschliessungen im 
RAUM 5  sowie die Sanierung am Gebäude Höchhusweg 12. Die übrige Summe 
setzt sich aus Aufwertungen und Abwertungen bzw. Neubewertungen von 
Grundstücken und Gebäude zusammen (Umgliederung und Aufwertung Bau-
recht, Abwertung Glättemühleweg 15).  
 
Als sichere Finanzanlagen im Sinne des Gemeinderechts gelten auch Anlagen 
gemäss der Verordnung über die berufliche Altes - , Hinterlassenen -  und Invali-
denvorsorge (BVV2). Die Verordnung sieht in Art. 54a eine Begrenzung pro Ak-
tiengesellschaft von maximal 5 % des Vermögens vor. Die Aktien der BKW AG 
mit einem Marktwert von CHF 5,5 Millionen per 31. Dezember 202 4 übersteigen 
diese Vorgabe. Der Gemeinderat macht von der erweiterten Anlagemöglichkeit 
für die Begrenzung der Einzeltitel gemäss Art. 54 a BVV2 Gebra uch. Er beurteilt 
die Risiken für diese Titel als vertretbar .  
 
Das Verwaltungsvermögen dient der unmittelbaren Aufgabenerfüllung  der Ge-
meinde . Es veränderte sich in der Periode wie folgt :  

 
Verwaltungsvermögen   CHF 

Anfangsbestand  01.01.202 4 42' 677 '517 .30  
Nettoinvestitionen   7'957'923.14  
Aufwertung Verwaltungsvermögen (Höchhus)   1'499'999.00  
Planmässige Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen  Einführung HRM2  Steffisburg  10 %  -2'242'432. 95  
Planmässige Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen Einführung HRM2  Schwendibach  6.25 %  -3'036.10  
Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen ab 2016 bzw. Inbetriebnahme  Nutzungsdauer  -860'371.75  
Ausserplanmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen inf olge  vorzeitigem Wertverlust   -376'204.75  
Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen   -355'000.00  
Endbestand  31.12.202 4 

 
48'298'393.89  

 
Das Fremdkapital nahm  um CHF 1' 873 '000 zu. Es beträgt am Jahresende 
CHF 20 '006 '0 00.  Die laufenden Verbindlichkeiten  betrugen per Ende Jahr 
CHF 4'497 '000  (+CHF 1' 086 '000 ) . Sie sind durch ausreichende flüssige Mittel 
und kurzfristige Festgelder gedeckt.  Die Passiven Rechnungsabgrenzungen, 
welche die Abgrenzungen der Lastenverteiler enthalten, haben um CHF 833 '000 
zugenommen . Sie betragen per Bilanzstichtag  CHF 14'781 '000.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen betragen Ende des Be-
richtsjahrs  CHF 682 '000. Sie haben u m CHF  46 '000 abgenommen . 

Spezialfinanzierungen, Vorfinanzierungen und die Neubewertungsreserve Fi-
nanzvermögen inkl. der Schwankungsreserve werden im Eigenkapital (29) ge-
führt.  Die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasser  und Abfall dienen dem 
Ausgleich des Rechnungsergebnisses der entsprechenden Funktionen . 
 
Die im Zusammenhang mit der Ausgliederung de r Energie -  und Wasserversor-
gung in die NetZulg AG gebildete Spezialfinanzierung von CHF  23'872'400 muss  
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während 16 Jahren erfolgswirksam aufgelöst  werden. Die Entnahme der neun-
ten  Tranche von CHF  1,5  Millionen reduzierte die Bilanzposition  auf 
CHF 10'444 '000 .  
 
Die Vorfinanzierungen SF Mehrwertabgabe, SF Grabunterhalt, SF Förderung 
Energieeffizienz und Werterhalt Abwasserentsorgung haben um CHF 2'065'000 
zugenommen. Die zweckgebundenen Mittel betrugen per Bilanzstichtag 
CHF 15'839'000. Es wurden CHF 363'000 Mehrwertabschöpfungen  zur Zahlung 
fällig und gemäss Reglement in die SF Mehrwertabgaben altrechtlich eingelegt . 
Zur Finanzierung der  neuen ÖV-Haltestelle RAUM 5  wurde n CHF 45'000 entnom-
men. Dem Grabunterhalt wurden netto CHF  34'000 belastet (einmalige Gebüh-
ren Grabunterhalte abzüglich Kosten für Grabunterhalte und Bepflanzungen). 
Für die Förderung der Energieeffizienz sind Mittel von CHF  1'300'000 vorhanden. 
Sie wird laufend neu gespiesen.  Die Einlage in den Werterhalt Abwasser war im 
Umfang von CHF  776'000 zu tätigen. Für Abschreibungen Abwasser und wert-
erhaltenden Unterhalt zu Lasten der Erfolgsrechnung konnten CHF 289'000 ent-
nommen werden. Per Ende 2024 bestehen für d en Erhalt der Abwasserinfra-
strukturen zweckgebundene Reserven von CHF  12'676'000.  
 
Per 1. Januar 2016 wurde das Finanzvermögen gemäss Übergangsbestimmun-
gen zur Einführung von HRM2 (Anhang 1 GV) neu bewertet und dadurch vor-

handene stille Reserven aufgelöst. Der Neubewertungsgewinn bei den Wert-
schriften betrug CHF 1,7 Millionen. Bei den Grundstücken und Liegenschaften 
führte die Neubewertung zu einer Erhöhung des Vermögens von rund CHF 13,8 
Millionen. Der gesamte buchmässige Zuwachs von CHF  15,4 Millionen musste in 
die Neubewertungsreserve eingelegt werden. Entnahmen aus der Neubewer-
tungsre serve sind zwingend vorzunehmen, wenn Finanzvermögen, das bei Ein-
führung von HRM2 aufgewertet wurde, veräussert wird. Im Berichtsjahr wurden 
im Zusammenhang mit der Begründung  eines Baurechts ( RAUM 5 ) CHF 776'000 
aus der Neubewertungsreserve entnommen.  
 
Gemäss den Übergangsbestimmungen zur Gemeindeverordnung war  nach fünf 
Jahren die Summe von zehn Prozent der gesamten Finanzanlagen und fünf Pro-
zent der gesamten Sachanlagen des Finanzvermögen s in die Schwankungsre-
serve zu überführen. Zusätzlich  ist die Neubewertungsreserve ab dem Jahr 2021 
linear innerhalb von fünf  Jahren zugunsten des Bila nzüberschusses aufzulösen. 
Die  vierte  Tranche der linearen Auflösung hat zu einem  buchmässige n Ertrag 
von CHF 1'584 '000 geführt . 
 
Nach Verbuchung  des Ertragsüberschusses 202 4 beträgt der Bilanzüberschuss 
per 31. Dezember 20 24 CHF 83'358 '000 . Für den detaillierten Nachweis der 
Verän derung des Eigenkapitals wird auf Ziffer 11.3  im Anhang  verwiesen.  
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4  Funktionen  

4.1  Erfolgsrechnung  
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0 Allgemeine Verwaltung  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 8'907'678.72  1'781'283.20  9'522'200.00  1'872'300.00  8'440'653.00  1'815'818.90  
Nettoergebnis   7'126'395.52   7'649'900.00   6'624'834.10  

 
Die Funktionen Legislative und Exekutive weisen netto gegenüber dem Budget 
einen M inderaufwand  von CHF 78 '000 aus. Der Nettoaufwand der Allgemeinen 
Dienste  (022) beträgt  CHF 439 '000  oder 4, 7 % weniger  als budgetiert .  Der 
Personalaufwand liegt CHF  420 '000  und  der Sachaufwand CHF  92 '000 unter den 
budgetierten Werten.  Bei den Löhnen wurde gestützt auf Prognosen des Seco 

ein Teuerungsausgleich von 3,0 %  budgetiert . Ausgerichtet wurden 2,0 %.  
 
Die Verwaltungsliegenschaften (029)  generierten einen Nettoaufwand von 
CHF 370 '000  und damit CHF 7'000 weniger als budgetiert.  
 

 
1 Öff. Ordnung, Sicherheit, Verteidigung  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 4'331'693.95  3'369'924.85  4'410'100.00  3'314'300.00  4'060'079.37  3'186'300.05  
Nettoergebnis   961'769.10   1'095'800.00   873'779.32  

 
Der Nettoaufwand der Funktion Polizei weist wegen höheren Dienstleistungs-
aufwänden einen Mehraufwand von CHF 21'000 gegenüber dem Budget aus.  Die 
Entschädigungen an die Kantonspolizei habe n CHF 389 '000 betragen. Die so ge-
nannte n Interventionskosten von CHF 8 1'000, welche alle Gemeinden für die 
Grundversorgung bezahlen müssen, werden der vertraglichen Abgeltung ange-
rechnet . Diese betrug somit noch CHF 30 8'000. Die Funktion Verkehrssicher-
heit  weist wegen tieferer Dienstleistungsaufwänden einen Minderaufwand von 
CHF 19 '000  aus. Der Nettoaufwand liegt CHF 10'000 unter  dem des Vorjahres.  
 
Der Nettoertrag des allgemeinen Rechtswesens (Funktion 1400) beträgt 
CHF 175'000 . Er ist gegenüber dem Budget  netto um CHF 20'000 höher.  
 
Für den Chris cht chindlimärit und die Wochenmärkte betragen die Nettokosten 
CHF 35'000 . Diese sind wegen weniger  Dienstleistungen und Mieten/Benüt-
zungskosten von Anlagen sowie des Ertrages durch Sponsoring um CHF 24'000 
tiefer als erwartet. 

Die Vergütung des Kantons an die Besoldungs -  und Infrastruktur kosten des Kin-
des -  und Erwachsenenschutzes (KES)  und an die Privaten Mandatsträger 
(PriMa) betrug CHF  1' 167'000 (Vorjahr CHF 1' 162 '000).  
 
Die Besoldungskosten und der Verwaltungsaufwand sind in der Funktion 5796, 
Sozialdienst enthalten.  Der Aufwand wird aufgrund der Fallbelastung intern ver-
rechnet. Der Nettoaufwand betrug CHF 321'000.   
 
Die dem Zivilschutz Steffisburg - Zulg  angeschlossenen Gemeinden beteilig-
ten sich im Verhältnis der Einwohnerzahl mit insgesamt CHF 228'000 an den 
Nettokosten.  Aus der Vermietung der Zivilschutzanlagen als Truppenunterkünfte 
sind netto noch CHF 76'000 eingegangen. Der Ertrag für Einquartierungen des 
Militärs hat wieder zugenommen. Er ist CH F 36'000 höher als budgetiert.  Der 
Nettoaufwand für die Zivile Verteidigung  beträgt CHF  258'000.  

 
2 Bildung  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 18'947'142.65  4'920'069.03  18'522'700.00  4'611'000.00  15'681'278.33  2'351'275.87  
Nettoergebnis   14'027'073.62   13'911'700.00   13'330'002.46  

 
Der Sachaufwand der Volksschule  betrug  inkl. Schulv erwaltung , jedoch ohne 
Schulliegenschaften, Tagesbetreuung und Schulsozialdienst , CHF 1' 342 '000  
(Vorjahr  CHF 1'028 '000 ).  Gegenüber dem Budget entspricht dies einem M ehr-
aufwand von CHF 161 '000.  Schulverlegungen werden neu brutto verbucht. Ein 
Teil des Mehraufwandes ist durch Beiträge Dritter finanziert.  

Die Kosten für die Schülertransporte  aus Schwendibach , dem Hartlisberg und 
für übrige, welche die Kriterien erfüllen , sind CHF  32 '000 höher  als im Vorjahr 
und CHF 13 '000 höher  als erwartet . Die Schulgelder an andere Gemeinden be-
trugen CHF  85 '0 00, die Schulgel der von anderen Gemeinden CHF  43 '000. Die 
Schulgelder an  Kanton für den g ymnasialen Unterricht belaufen sich auf 
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CHF 33 4'000. Die Beiträge an die Geha ltskosten der Volksschule betragen netto 
CHF 6'028 '000 . Sie überschreiten das Budget um CHF 275 '000.  
 
Die Beiträge an Musikschulen  betragen  CHF 357 '000 . Sie sind CHF 62 '000 hö-
her als budgetiert  und CHF 95'000 höher als i m Vorjahr . Die Beiträge sind ab-
hängig von der Anzahl Musikschüler .  
 
Die Schulliegenschaften  verursachten Nettokosten von CHF 5, 0 Millionen. Für 
die Betreuung und Reinigung der Anlagen waren personelle Ressourcen im Um-
fang von CHF  1,4 Millionen erforderlich. Für den baulichen und betrieblichen 

Unterhalt wurden CHF 1'056'000 (Vorjahr CHF  675'000) verwendet. Der Ab-
schreibungsaufwand betrug wie im Vorjahr CHF 1,4 Millionen.  
 
Für den Betrieb der Tagesschulen  sind netto CHF  276'000 ausgegeben worden.  
(Vorjahr CHF 297'000)  Dies sind, grösstenteils wegen verschobenem baulichem 
Unterhalt, CHF  26'000 weniger als budgetiert.  
 
Der Schulsozialdienst  hat Nettokosten von CHF  217'000 (Vorjahr 
CHF 200'000) verursacht. Seit dem 1. August 2023 sind die Gemeinden rechts 
der Zulg dem Schulsozialdienst Steffisburg angeschlossen. Sie haben sich mit 
CHF 78'000 an den Kosten beteiligt.  

 
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 1'606'624.00  397'757.15  1'605'200.00  333'800.00  1'717'725.56  408'882.75  
Nettoergebnis   1'208'866.85   1'271'400.00   1'308'842.81  

 
2014  wurde mit der Stiftung Höchhus  ein Nutzniessungsvertrag für das Höch-
hus abgeschlossen. Im Gegenzug wurden  Darlehen von CHF 2,8 Millionen ver-
zinst. Das "Höchhus" wird als einseitige Spezialfinanzierung geführt. Per 1. Juli 
2024 hat die Gemeinde das Gebäude zum Preis von CHF 2'300'000 als Verwal-
tungsvermögen käuflich erworben und den Kaufpreis mit dem bestehenden Dar-
lehen verrechnet. Die Stiftung Höchhus wird liquidiert.  
 
Die Spezialfinanzierung Höchhus weist im Berichtsjahr einen Nettoaufwand von 
CHF 104 '000 aus.  Dieser muss durch den Allgemeinen Haushalt gedeckt werden, 
da in der Spezialfinanzierung keine Mittel mehr vorhanden sind. Durch den Er-
werb der Parzelle 765 Grosses Höchhus entstehen Abschreibungen von jährlich 
CHF 69'000. Es wurden Erträge aus Darlehen  (bis 30. Juni 2024)  und Vermie-
tungen von insgesamt CHF 169'000 verbucht.  
 
Die Gemeindebibliothek verursachte einen Nettoaufwand von  CHF 139 '0 00  (Vor-
jahr CHF 123 '000) . Er liegt leicht über dem  Budget . Der Beitrag an den Gemein-
deverband Kultur förderung Region Thun hat unverändert CHF 95'000 betragen.  
 
Der Aufwand für die Räumlichkeiten  des Probelokal für Musik -  und Gesangsver-
eine  an der Scheidgasse 4 beträgt CHF 60 '000.  

Für Kultur -  und Dorfveranstaltungen, Dorfschmuck und �±Verschönerungen wur-
den CHF 62 '000  (Vorjahr CHF 75 '000 ) ausgegeben . 
 
Die Nettokosten im Bereich Sport  betragen CHF 493 '000 (Vorjahr 
CHF 689 '000 ). Die Abschreibungen der Rasenspielfelds Eichfeld sind mit  
CHF 11 0'000 enthalten.  Das Betriebsdefizit des Schwimmbads  in der Gumm  ist 
mit CHF 328 '000 wieder deutlich tiefer  als im  Vorjahr . 
 
Im Bereich Freizeit  ist unter anderem der Betrieb und Unterhalt von öffentli-
chen Spielplätzen enthalten. Die planmässigen Abschreibungen der investierten 
Kosten für die Spielplätze betragen  CHF 39'000 . 
 
An Vereine und private Organisationen wurden nebst anderen unentgeltlichen 
Leistungen, wie die Benützung von Anlagen, CHF 78 '000 für die Jugendförde-
rung und den Pro -Kopf -Vereinsbeitrag sowie für Projekte ausgerichtet.  Weiter 
erhielt die Burgergemeinde für Leistungen zugunsten der Allgemeinheit 
CHF 41'000; das Ferienheim Lindenweidli einen unveränderten Betriebsbeitrag 
von CHF  8'000.  
 
 
 

4 Gesundheit  Rechnung 20 2 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 84'209.05  0.00  81'900.00  0 80'521.10  0.00  
Nettoergebnis   84'209.05   81'900.00   80'521.10  
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Für den Schulgesundheitsdienst (Schularzt und Schulzahnarzt) wurden netto 
CHF 83 '000 ausgegeben.   

Der Beitrag an die Stadt Thun für die Pilzkontrolle beträgt wie bisher CHF 1'500.  

 
5 Soziale Sicherheit  Rechnung 20 2 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 24'417'514.30  10'318'882.25  25'007'500.00  10'690'800.00  22'621'731.29  9'592'676.74  
Nettoergebnis   14'098'632.05   14'316'700.00   13'029'054.55  

 
Die AHV - Zweigstelle  ver ursachte Nettokosten von CHF 224 '000 (Vorjahr 
CHF 217 '000)  und ist CHF 21'000 unter  dem Budget . Der kantonale Beitrag an 
die Verwaltungskosten  liegt im Rahmen des Budgets . 
 
Die Leistungen an Pensionierte , das heisst der Aufwand für die Teuerung des 
pensionierten Gemeindepersonals bzw. dessen Hinterlassene betrug 
CHF 95 '000 (Vorjahr CHF 107'000). Seit 2014 wird eine allfällig neu ausgerich-
tete Teuerung direkt durch die Pensionskasse finanziert. Der Aufwand der Ge-
meinde wird kontinuierlich sinken.  
 
Der ausgewiesene Nettoa ufwand für die Offene Kinder -  und Jugendarbeit 
(OKJ)  betrug  CHF 367 '000. Nach  Abzug eines  Beitrages von CHF  293'000 aus 
dem Lastenausgleich verbleiben für diese freiwillige Aufgabe Nettokosten von 
CHF 74'000  (Vorjahr CHF 76 '000).  

Die Beiträge an die Kinderkrippen und Tageselternvereine in Form von ausge-
stellten Betreuungsgutscheine n betragen  CHF 1' 12 4'000 . Diese n kann der Er-
trag aus dem Lastenausgleich von CHF 908 '000  angerechnet werden. Der 
Selbstbehalt der Gemeinde  beträgt somit CHF 216'000  (Vorjahr  CHF 20 1'000 ) .  
Die anderen Kosten werden solidarisch über die Lastenverteilung finanziert.  
 
Im Bereich der Sozialhilfe und des Asylwesens  wurden  fü r die Fachstelle 
Gesellschaft und Generationen CHF 79 '000 aufgewendet. Die Anschlussgemein-
den des regionalen Sozialdienstes Zulg  haben sich an den nicht lastenvertei-
lungsberechtigten Kosten mit CHF  101 '000 beteiligt . Auffallend ist die Erhöhung 
des Nettoaufwandes für die wirtschaftliche Hilfe. Gegenüber dem Vorjah r be-
trägt der Mehr aufwand CHF 786 '000 . Er liegt aber ähnlich hoch wie im Jahr 
2022.  Die Lastenverteiler sind unter Ziffer 1.9  erläutert.  

 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung  Rechnung 20 2 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 5'908'688.12  823'527.52  5'816'100.00  787'200.00  4'939'845.60  1'005'401.95  
Nettoergebnis   5'085'160.60   5'028'900.00   3'934'443.65  

 
Der Personalaufwand im Werkhof (Funktion 6150, Gemeindestrassen ) beträgt 
CHF 1'393'000, der Sach -  und übrige Betriebsaufwand CHF  1'192'0 00. Der Net-
toaufwand für die Gemeindestrassen inkl. Parkplätze liegt CHF  426 '000 höher 
als budgetiert und beträgt total CHF 3'064'000 (Vorjahr CHF 1'932'000). In die-
sem Betrag sind die öffentliche Beleuchtung und die Nettoerträge aus Parkge-
bühren von CHF 382'000 (Vorjahr CHF  385'000) enthalten.  
 
Für den Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen wurden CHF 407'000 (Vor-
jahr CHF  229'000) benötigt. Im Zusammenhang mit der Sanierung  des 
Gummsteges  sind Kosten von CHF  164'000 angefallen. Die planmässigen Ab-
schreibungen betrugen CHF  495'000. Als Folge des Bypass hat der Kanton Bern 

die Stockhornstrasse zu Eigentum übernommen und im Gegenzug der Ge-
meinde die Zulgstrasse abgetreten. Dieser Abtausch führte zu ausserplanmäs-
sige n Abschreibungen in der Höhe von CHF 376'000.  
 
Betrieb -  und Unterhalt der Werkhof - Gebäude  Höchhusweg und Schwanden -
badstrasse (Funktion 6191) haben ohne Personalaufwand Kosten von 
CHF 138'000 verursacht.  
 
Der Nettoaufwand für den Regionalverkehr  (Bushaltestellen, Beitrag regionale 
Verkehrskonferenz) beläuft sich auf CHF 20'000. Der geplante Ersatz eines  Bus-
wartehauses wurde nicht realisiert.  
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7 Umweltschutz und Raumordnung  Rechnung 20 2 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 6'739'465.00  5'877'337.81  6'300'600.00  5'299'300.00  6'296'499.23  5'506'004.90  
Nettoergebnis   862'127.19   1'001'300.00   790'494.33  

 
Die Funktion Gewässerverbauungen  weist einen Nettoaufwand von 
CHF 98'000 aus, was CHF 16'000 weniger ist als budgetiert. Für den Unterhalt 
wurden CHF 69'000 aufgewendet.  
 
In der Funktion Naturgefahren  beträgt der Nettoaufwand CHF  50'000 (Vorjahr 
CHF 35'000). Der Abschreibungsaufwand von CHF 11'000 für Hochwasser -
schutzelemente wird ebenfalls dieser Funktion belastet. Für die Übernahme der 
Restkosten der Gerinneeinhangpflege  entlang der Zulg sind Kosten von 
CHF 20'000.00 entstanden.  
 
Im Nettoaufwand des Arten -  und Landschaftsschutzes  von CHF 58'000 sind 
die Kosten für die Realisierung des Biodiversitätsprojekt Pappelweg, des Wild-
bienenparks am Industrieweg  sowie Auslagen für diverse Auswertungen, Kon-
zepte und Projekte im Bereich der Neophytenbekämpfung und der Aufwertung 
von Pflanzen enthalten.  
 
Die externen Kosten für den Legislaturschwerpunkt " Umwelt " werden �± soweit 
nicht anderen Funktionen direkt zugeordnet -  in der Funktion Bekämpfung von 
Umweltverschmutzung  abgebildet. Der Gemeinde verbleiben direkte Kosten 
von CHF 41'000 (Vorjahr CHF 67'000). Im Berichtsjahr sind Honorare für Ener-
giestadtbegleitungen und Aufwände für die Anschaffung von Klimamesstellen  

für die Datenaufbereitung und Datenvisualisierung  Temperaturmessnetz Region 
Thun angefallen.  
 
Der Nettoaufwand für Friedhof und Bestattung  beträgt CHF  367'000 (Vorjahr 
CHF 368'000) und liegt im Rahmen des Budgets. Für Friedhofunterhalt wurden 
CHF 37'000 für die Sanierung des Gemeinschaftsgrabes aufgewendet. Für Be-
stattungskosten, welche von Angehörigen nicht bezahlt werden oder weil die 
Erbschaft ausgeschlagen wurde und somit zulasten der Gemeinde gehen, sind 
CHF 15'000 aufgewendet worden. Die Spezialfinanzierung Grabunterhalt  
wird seit 2022 als separate Funktion geführt. Die Spezialfinanzierung weist per 
Jahresende einen Bestand von CHF  793'000 aus .  
 
Im Nettoaufwand von CHF 205'000 für die Raumordnung  sind planmässige 
Abschreibungen von CHF 105'000 enthalten. Es wurden  Mehrwertabgaben aus 
der neuen Ortsplanung von CHF  924'000 fällig . Davon müssen gestützt auf das 
Baugesetz dem Kanton 10 %  überwiesen werden.  Die SF Mehrwertabgaben neu-
rechtlich weist per Jahresende einen Saldo von CHF 927'000 aus.  
 
Aus früheren Ortsplanungen wurde eine altrechtliche Mehrwertabgabe  zur Zah-
lung fällig. Diese führte zu einer Einlage in die entsprechende Spezialfinanzie-
rung von CHF 363'000. Die SF Mehrwertabgaben altrechtlich weist per Jahres-
ende einen Saldo von CHF 1'099'000 aus.

 
8 Volkswirtschaft  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 1'552'761.00  1'522'458.47  620'200.00  594'900.00  1'088'626.95  1'060'374.10  
Nettoergebnis   30'302.35   25'300.00   28'252.85  

 
Im Nettoaufwand Landwirtschaft von CHF 5'000 sind die Kosten für die Erhe-
bungsstelle enthalten. Die Mitgliederbeiträge an Thun Thunersee Tourismus, 
VIVA Thunersee und an die Volkswirtschaft Berner Oberland haben im Rech-
nungsjahr CHF  12'000 betragen. Das Co -Working im Höchhus wurde  mit 
CHF 6'000 unterstützt.  
 
Der Grosse Gemeinderat hat für den  RAUM 5  längstens bis 31. Dezember 2035 
und für maximal CHF 2'300'000 Wirtschaftsförderungsmassnahmen bewilligt. 
Diese Vergünstigungen des Baurechtszinses (Differenz zum effektiven Ertrag) 
betrugen im Jahr 2024 CHF 14'000 . Sie w erden aus Transparenzgründen und  

zur Kreditkontrolle in der Funktion 8500 ausgewiesen . 
 
2017 ist das Reglement über die Spezialfinanzierung Förderung Energie -
effizienz  in Kraft getreten. Die Förderabgabe wurde  durch die NetZulg AG von 
den Strombezügern in Form eines Zuschlags erhoben. 202 4 sind solche Förder-
abgaben von CHF 109'000 eingegangen .  
 
Zwischenzeitlich wurde das Reglement revidiert und die "Abgabe " als Folge ei-
nes Verwaltungs gerichtsentscheides neu geregelt.  Im Berichtsjahr wurde zum 
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Ausgleich der Funktion eine Einlage in die Spezialfinanzierung Förderung Ener-
gieeffizienz von CHF 1'294'000 vorgenommen. 

Die  Spezialfinanzierung Förderung Energieeffizienz wurde mit einer Einmalein-
lage von CHF 1'400'000 zusätzlich gespiesen . Sie weist per 31. Dezember 2024 
einen Saldo von CHF  1'300'000 aus.  
 

9 Finanzen und Steuern  Rechnung 202 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  

 Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  
 18'840'680.84  62'325'217.35  10'302'000.00  54'684'900.00  13'724'590.97  53'724'816.14  
Nettoergebnis  43'484'536.51   44'382'900.00   40'000'225.17   

 
Der  Nettoertrag für  geld -  und buchmässige Zinsen betrug  im Berichtsjahr 
CHF 1'428'000.  Mit einem gezielten Cashmanagement wurden Zinsen von 
CHF 379'000 erwirtschaftet.  
 
Finanzvermögen soll grundsätzlich eine marktübliche Rendite abwerfen. Dies gilt 
auch für die Funktion "Liegenschaften Finanzvermögen". Sie weist 2024  einen 
Netto ertrag  von CHF 1'326 '000 auf (Vorjahr Netto aufwand  CHF 183 '000 ). Die 
massgebenden Erträge aus Miet -  und Pachtverhältnissen sowie Baurechtszinsen 
betragen nach Abzug der gewährten Mietzinserlasse CHF 587'000 . Dies ergibt 
bei einem investierten Kapital von CHF  16,0  Millionen per Jahresende eine Brut-
torendite von knapp 3, 7 % , was unter dem Markt  liegt .  

 

Der Grosse Gemeinderat hat im Zusammenhang mit dem Erwerb der Grundstü-
cke im Aarefeld (Gewerbegebiet RAUM 5) am 26. November 2010 entspre-
chende Beschlüsse bezüglich vorübergehend fehlender Rendite und Belastung 
des Allgemeinen Haushalts bewilligt und diese  am 2. Dezember 2022 erneuert . 
 
Es wurden weder Grundstücke im Finanzvermögen verkauft noch erworben, je-
doch im Rahmen der Gesamtsanierung Höchhusweg 12 und für die Detailer-
schliessung im RAUM 5 Investitionen getätigt.  
 
Erforderliche Neubewertung en von Grundstücken und Gebäuden des Finanzver-
mögens aufgrund von kantonalen Bestimmungen haben netto zu einem buch-
mässigen Ertrag von CHF 853'000 geführt.  
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4.2  Investitionsrechnung  
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Die budgetierten und ausgeführten  Nettoinvestitionen im Vergleich :  
 
 

 
 
 
2020 bis 2023 konnten die budgetierten Nettoinvestitionen nur zu einem sehr reduzierten Umfang realisiert  werden.  Hauptgrund dafür waren  zeitliche Verschie-
bungen  und Verzögerungen bei Projekten , welche zu einem Investitionsstau führ ten. Eine Folge davon sind die hohe Liquidität und entsprechende Ertragsüber-
schüsse.  Mit dem Baubeginn der neuen Schul - , Kultur -  und Sportanlage Schönau wurde die Realisierung eines Grossprojekts gestartet. Im Jahr 2024 betrug der 
Realisierungsgrad der budgetierten Nettoinvestitionen 77 ,2  %.  
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Der Vergleich zum Budget der Investitionsrechnung und dem Vorjahr präsentiert sich wie folgt:   
 

Allgemeiner Haushalt  Rechnung 202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  
022  Allgemeine Verwaltung  CHF 0 CHF 0 CHF 174'596  
029  Verwaltungsliegenschaften  CHF 0 CHF 100'000  CHF 0 
162  Zivile Verteidigung  CHF 324'839  CHF 550'000  CHF 58'506  
21 1 Eingangsstufe  CHF 0 CHF 0 CHF 0 
212  Primarstufe  CHF 0 CHF 590'000  CHF 0 
21 3 Oberstufe  CHF 0 CHF 70'000  CHF 0 
217  Schulliegenschaften  CHF 1'982'102  CHF 1'700'000  CHF 790'901  
312  Denkmalpflege und Heimatschutz  CHF -32'539  CHF 0 CHF 0 
322  Musik und Theater  CHF 0 CHF 0 CHF 7'595  
34 2 Freizeit  CHF 118'476  CHF 400'000  CHF 0 
615  Gemeindestrassen  CHF 814'951  CHF 2'255'000  CHF 746'714  
741  Gewässerverbauungen  CHF 1'896  CHF 520'000  CHF 0 
745  Naturgefahren  CHF 1'888'699  CHF 1'300'000  CHF 843'012  
750  Arten -  und Landschaftsschutz  CHF 123'160  CHF 300'000  CHF -71'622  
771  Friedhof und Bestattung  CHF 0 CHF 0 CHF 15'706  
790  Raumordnung  CHF 0 CHF 0 CHF 15'411  
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt  CHF  5'221'584  CHF  7'785'000  CHF  2'580'819  

 
Spezialfinanzierungen  Rechnung  20 2 4  Budget 20 2 4  Rechnung 20 2 3  
150  Feuerwehr  CHF 199 '548  CHF 370'000  CHF 0 
720  Abwasserentsorgung  CHF 2'536'792  CHF 2'156'000  CHF 504'353  
820  Forstwirtschaft  CHF 0 CHF 0 CHF 48'000  
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen  CHF  2'736'340  CHF  2'526'000  CHF  552'353  

 
Gesamthaushalt  Rechnung  202 4  Budget 202 4  Rechnung 20 2 3  
 Allgemeiner Haushalt  CHF 5'221'584  CHF 7'785'000  CHF 2'580'819  
 Spezialfinanzierungen  CHF 2'736'340  CHF 2'156'000  CHF 552'353  
Nettoinvestitionen Gesamthaushalt  CHF  7'957'924  CHF  10'311'000  CHF  3'133'172  

 
Abweichung zum Budget  CHF  - 2'353'076      

 
Den Investitionsausgaben von CHF 12 '393 '705  stehen  Investitionseinnahmen  
von  CHF 4'435 '782  gegenüber . Bei den Sicherheitsanpassungen im  Gemeinde-
haus  handelt es sich ausschliesslich um Unterhalt, weshalb das Vorhaben (Be-
reich 029) zulasten der Erfolgsrechnung ausgeführt wird . Die Funktionen 745  
Hochwasserschutz und 750 Längsvernetzung Zulg weisen insgesamt Nettoin-
vestitionen von  CHF 2'011'859  aus . Den Bruttoinvestit ionen von CHF 4'014'840  
stehen Erträge aus Subventionszahlungen von  CHF 2'002'981  gegenüber .  

Einige Projekte wie der Ersatz von Schulmobiliar und Informatik in den Schulen 
(Bereiche 211, 212, 213), die Sanierung der Hartlisbergstrasse und die Er-
schliessung der Hodelmatte (615) wurden zeitlich  verschoben . Sie werden  ab 
2025 umgesetzt.  Die konkreten Projekte sind im Anhang, Investitionsrechnung 
nach Funktionen, ersichtlich.
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5  Sachgruppen  

5.1  Erfolgsrechnung  
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5.2  Investitionsrechnung  
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6  Geldflussrechnung  
 
Der Geldfluss aus betrieblicher  Tätigkeit wurde zur Zahlung von  Investition en 
von netto CHF 7,4 Millionen und Sachanlagen des Finanzvermögens von CHF  1,1 
Millionen aufgewendet. Der restliche  betriebliche Geldfluss  und Teile von Fest-
geldern wurden der Liquidität und kurzfristigen Geldmarktanlagen zugeführt, 

um die laufenden Investitionen zu finanzieren . Ein hoher Cashflow bedeutet eine 
starke Innenfinanzierung.  Die Geldflussrechnung zeigt  den tatsächlichen finan-
zielle n Spielraum der Gemeinde. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen . 
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7  Finanzkennzahlen  

7.1  Gesamthaushalt  

Kennzahl  Kommentar / Interpretation / Richtwerte  

 

 
Nettoschulden in % Fiskalertrag inkl. Finanzausgleich  
Diese Kennzahl zeigt auf, welcher Anteil der direkten Steuern NP und JP zuzüglich Finanzausgleich erfor-
derlich wäre, um die Nettoschulden zu tilgen.  
 
Richtwert KKAG (Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen)  
< 100 %  gut  
100 �± 150 %  genügend  

  

 

 
Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen  
Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden können.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
> 100 %  ideal  
50 �± 99.9 % vertretbar bis problematisch  
< 50 %  ungenügend  
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Nettozinsen in % Finanzertrag  
Diese Kennzahl sagt aus, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet wird . Je höher der 
Zinsbelastungsanteil ist, desto mehr Mittel werden für die Schuldzinsen aufgewendet. Je tiefer der Wert, 
desto grösser der finanzielle Handlungsspielraum. Ein negativer Zinsbelastungsanteil zeigt  an, dass 
mehr Zinsertrag erwirtschaftet als für Zinsen ausgegeben wird.  
 
Richtwert KKAG  
0 �± 4 %  gut  

  

 

 
Bruttoschuld in % Finanzertrag  
Diese Kennzahl beantwortet die Frage, ob die Verschuldung in angemessenem Verhältnis zum erwirt-
schafteten Ertrag steht und wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden 
abzubauen.  
 
Richtwert KKAG  
< 50 %  sehr gut  
50 �± 100 %  gut  

  

 

 
Bruttoinvestitionen in % Gesamtausgaben  
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschul-
dung. Sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation aus. Die hohe Aktivierungsgrenze von 
CHF 100'000 führt dazu, dass  die Kennzahl im Vergleich zum Richtwert zu tief ausfällt.  
 
Richtwert KKAG  
<10 %  schwach  
10 �± 20 %  mittel  
20 �± 30 %  stark  
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Kapitaldienst in % Finanzertrag  
Diese Kennzahl ist die Messgrösse für die Belastung des Ertrags durch Kapitalkosten (Zinsen und Abschrei-
bungen). Ein steigender Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
< 5 %  geringe Belastung  
5 �± 15 %  tragbare Belastung  
> 15 %  hohe Belastung  

  

 

 
Nettoschuld in CHF pro Einwohner  
Die Nettoschuld wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem 
Nettovermögen pro Einwohner.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
< 0  Nettovermögen  
0 �± 2'000  geringe bis mittlere Belastung  
> 2'000  hohe Verschuldung bis sehr hohe Verschuldung  

  

 

 
Selbstfinanzierung in % Finanzertrag  
Diese Kennzahl zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum. Sie gibt an, welcher Anteil des Ertrags 
zur Finanzierung von Investitionen oder für den Schuldenabbau aufgewendet werden kann.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
> 15 %  gut  
5 �± 15 %  mittel  
< 5 %  schwach  
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Finanzaufwand netto in % direkte Steuern  
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Steuerertrags für die Netto -Verzinsung der Schulden aufgewen-
det wird.  
 
Richtwert nicht verfügbar  
<0 %  keine Belastung  

  

 

 
Massgebendes Eigenkapital in % ständige Wohnbevölkerung  
Diese Kennzahl ist eine Vergleichsgrösse und wird im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich benötigt.  
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7.2  Allgemeiner Haushalt  

Kennzahl  Kommentar / Interpretation / Richtwerte  

 

 
Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen  
Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit Investitionen des allgemeinen Haushalts aus eigenen Mitteln finanziert 
werden können.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
>100 %  ideal  
50 % �± 99.9 % vertretbar bis problematisch  
< 50 %  ungenügend  

  

 

 
Bilanzüberschuss/ - fehlbetrag in % Fiskalertrag inkl. Finanzausgleich  
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis des Bilanzüberschusses zum Steuerertrag zuzüglich Finanzausgleich. 
Eine gesunde Eigenkapitalbasis ist notwendig, um eine gute Eigenfinanzierung und um Risiken bei den 
Steuererträgen der juristischen Personen sicherzustel len. Der BüQ ist zudem massgebend für Entnahmen 
aus der finanzpolitischen Reserve (zusätzliche Abschreibungen).  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
> 60 %  grosser Bilanzüberschuss  
30 % -  59.9 %  mittlerer Bilanzüberschuss  
< 30 %  kleiner Bilanzüberschuss  
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7.3  Spezialfinanzierung Feuerwehr  

Kennzahl  Kommentar / Interpretation / Richtwerte  

 

 
Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen  
Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit Investitionen der SF Feuerwehr aus eigenen Mitteln finanziert werden 
können.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
>100 %  ideal  
50 % �± 99.9 % vertretbar bis problematisch  
< 50 %  ungenügend  

  

 

 
Aufwand in % Ertrag  
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand. Ist der Kostendeckungsgrad klei-
ner als 100 %, wurde ein Verlust erwirtschaftet.  
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7.4  Spezialfinanzierung Abwasser  

Kennzahl  Kommentar / Interpretation / Richtwerte  

 

 
Selbstfinanzierung in % Nettoinvestitionen  
Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit Investitionen der SF Abwasser aus eigenen Mitteln finanziert werden 
können.  
 
Richtwert AGR Kanton Bern  
>100 %  ideal  
50 % �± 99.9 % vertretbar bis problematisch  
< 50 %  ungenügend  

  

 

 
Aufwand in % Ertrag  
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand. Ist der Kostendeckungsgrad klei-
ner als 100 %, wurde ein Verlust erwirtschaftet.  
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Bestand Werterhalt in % Wiederbeschaffungswerte  
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis von Werterhalt zu Wiederbeschaffungswerten. Das Gesetz sieht die Mög-
lichkeit vor, die Einlagen ganz auszusetzen, sobald der Bestand Werterhalt 25 % der Wiederbeschaffungs-
werte erreicht hat.  
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7.5  Spezialfinanzierung Abfall  

Kennzahl  Kommentar / Interpretation / Richtwerte  

 

 
Selbstfinanzierungsgrad  
Keine Investitionen, daher nicht anwendbar  
 
 
 

  

 

 
Aufwand in % Ertrag  
Der Kostendeckungsgrad misst das Verhältnis vom Ertrag zum Aufwand. Ist der Kostendeckungsgrad klei-
ner als 100 %, wurde ein Verlust erwirtschaftet.  
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8  Antrag der Exekutive  
 
Der Gemeinderat Steffisburg hat di e vorliegende Jahresrechnung 202 4 an seiner Sitzung vom 24. März 20 25 gemäss Art. 71 Gemeindegesetz  genehmigt und 
zuhanden des Grossen Gemeinderats wie folgt verabschiedet:   
 
 
ERFOLGSRECHNUNG   Aufwand    Ertrag   Ergebnis  
 
Gesamthaushalt  CHF 81'201'545.54  CHF 91'209'824.96  CHF 10'008'279.42  

  davon  Allgemeiner Haushalt  CHF 75'839'205.04  CHF 85'944'975.57  CHF 10'105'770.53  
  davon  Spezialfinanzierung Feuerwehr  CHF 1'183'856.55  CHF 1'113'180.25  CHF -70'676.30  
  davon  Spezialfinanzierung Abwasser  CHF 2'193'991.65  CHF 2'138'035.28  CHF -55'956.37  
  davon  Spezialfinanzierung Abfall  CHF 1'984'492.30  CHF 2'013'633.86  CHF 29'141.56  
 
INVESTITIONSRECHNUNG   Ausgaben   Einnahmen   Nettoinvestitionen  
Gesamthaushalt  CHF 12'393'705.04  CHF 4'435'781.90  CHF 7'957'923.14  
 
 
NACHKREDITE  
Zu genehmigen  gemäss Ziffer 1.1 3 CHF 0.00  
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9  Bestätigu ngsbericht Rechnungsprüfungsorgan   
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